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Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw. 
 
Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuer-
gesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das 
Grundsteuergesetz 1955, das Bundesgesetz über eine Abgabe vom Bodenwert, das 
Gebührengesetz 1957, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorgani-
sationsgesetz 2010, das Normverbrauchsabgabegesetz 1991, das Zollrechts-
Durchführungsgesetz, das EUROFIMA-Gesetz, das Gesundheits- und Sozialbereich-
Beihilfengesetz und das Finanzausgleichsgesetz 2008 geändert werden (Abgabenän-
derungsgesetz 2010 – AbgÄG 2010) – Änderungen (Auszug)  
 
Der für den gewerblichen Rechtsschutz relevante Teil des Textes dieses  Bundesgesetzes  
findet  sich  inklusive  den  erläuternden  Bemerkungen  im   Anhang 1  zur   vorliegenden   
Nr. 7/2010 des Österreichischen Patentblatts. 
 
In Verbindung mit der geänderten Patentamtsgebührenverordnung (s. unten) ergibt sich so-
mit ein Pauschalbetrag von € 100,00 für die Austellung eines Prioritätsbeleges. Damit ist es 
ab sofort möglich, bei PCT Anmeldungen, für die das Österreichische Patentamt als Recei-
ving Office fungiert, die Gebühr für den Prioritätsbeleg gleichzeitig mit den sonstigen Gebüh-
ren für die PCT-Anmeldung zu bezahlen und im Blatt für die Gebührenverrechnung anzufüh-
ren.  

 
Verordnung des Präsidenten des Patentamtes betreffend Gebühren für interna-
tionale Recherchen im Rahmen des PCT  
 
Der   vollständige  Text  dieser  Verordnung  findet  sich  im  Anhang 2  zur  vorliegenden  
Nr. 7/2010 des Österreichischen Patentblatts. 

 
Änderung der Patentamtsgebührenverordnung (PAGV) 

 
Der   vollständige  Text  dieser  Verordnung  findet  sich  im  Anhang 3  zur  vorliegenden  
Nr. 7/2010 des Österreichischen Patentblatts. 

 
Preisliste der Produkte von serv.ip 

 
Neue Preisliste serv.ip – ein privatrechtliches Unternehmen des Österreichischen Patentam-
tes ab 1. August 2010 (PAG § 34).  
Die Liste findet  sich  im  Anhang 4  zur  vorliegenden  Nr. 7/2010 des Österreichischen Pa-
tentblatts. 

 
Bekanntmachung des Präsidenten des Patentamtes betreffend die Geschäfts-
verteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes; Zusam-
mensetzung der Abteilungen; Änderungen 
 
Gemäß §§ 60 Abs.2 und 61 Abs. 2 und 3 Patentgesetz 1970 wurde mit Wirkung vom 1. Juli  
2010 die Geschäftsverteilung und Personaleinteilung des Österreichischen Patentamtes ge-
mäß dem angeschlossenen Anhang 5 neu erlassen.  

 

 

 

 

 

 



Seite 113 Österreichisches Patentblatt 2010 Nr. 7 
 

Entscheidungen 
 

Markenrecht 
 
Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 9. Dezember 
2009, Om 8/09 (Nm 142/2006)  
 
Die Wortbildmarke „MaxMö Maximaler Möbelmarkt“ (registriert für diverse Waren und 
Dienstleistungen der Klassen 20, 35 und 39) ist der bekannten Wortbildmarke „mömax 
– Sieht doch gleich besser aus“ (registriert für diverse Waren und Dienstleistungen 
der Klassen 20 und 35) verwechselbar ähnlich. Dabei bewirkt der bloße Silbentausch 
bei einem aus fünf Buchstaben bestehenden dominierenden Markenbestandteil eine 
hochgradige Ähnlichkeit im Wortbild. In der Ausnutzung der hohen Bekanntheit der 
Marke der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin liegt nach der Rechtsprechung 
ein unlauteres Ausnutzen (zumindest) der Unterscheidungskraft der bekannten Marke 
vor.  
 
Der  B e r u f u n g  wird  F o l g e  gegeben. 
 
Die angefochtene  E n t s c h e i d u n g  wird dahin  a b g e ä n d e r t , dass sie wie folgt zu lau-
ten hat: 
 
„Die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 20 (Möbel), 35 (Geschäftsführung, Büroar-
beiten, Hilfe bei Organisation und Führung von Unternehmen, Organisationsberatung in Ge-
schäftsangelegenheiten, betriebswirtschaftliche Beratung, Betrieb einer Im- und Exportagen-
tur) und 39 (Transportwesen, insbesondere Dienstleistungen einer Spedition; Lagerung von 
Waren) registrierte  M a r k e  Nr 225 614  w i r d  mit Wirksamkeit vom 27. Juni 2005 (Zeit-
punkt ihrer Registrierung) g e l ö s c h t .“ 
 
Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit 6.735,82 EUR bestimmten Kos-
ten des Verfahrens erster und zweiter Instanz (darin enthalten 866,57 EUR Umsatzsteuer 
und 1.536,40 EUR Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen. 

 
G r ü n d e : 

 
Die Antragstellerin ist Inhaberin der nachfolgenden österreichischen Marke Nr 205 519, die 
mit Priorität vom 24. Juni 2002 Schutz (ua) für die Klassen 20 (Möbel) und 35 (Werbung, 
Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten) genießt: 
 

 

 
 
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin nachfolgender österreichischer Marke 225 614, mit Priori-
tät vom 27. Juni 2005 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 20 (Möbel), 35 (Ge-
schäftsführung, Büroarbeiten, Hilfe bei Organisation und Führung von Unternehmen, Organi-
sationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, betriebswirtschaftliche Beratung, Betrieb ei-
ner Im- und Exportagentur) und 39 (Transportwesen, insbesondere Dienstleistungen einer 
Spedition; Lagerung von Waren) registriert ist: 
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Die  A n t r a g s t e l l e r i n  beantragte mit Eingabe vom 19. Dezember 2006, die prioritätsjün-
gere M a r k e  der Antragsgegnerin aufgrund des Rechts an der älteren – überdies bekannten 
– Marke (§ 30 MSchG) und aufgrund der prioritätsälteren Rechte an der besonderen Be-
zeichnung des Unternehmens „Mömax“ (§ 32 MSchG)  z u r  G ä n z e  z u  l ö s c h e n . 
 
Das Zeichen MÖMAX werde von der Antragstellerin seit Oktober 2002 intensiv als besonde-
re Bezeichnung ihrer „Mömax“-Möbelmärkte, also eines Teilbetriebs ihres Unternehmens  
(§§ 12 und 32 MSchG), verwendet; damals habe sie den ersten MÖMAX-Möbelmarkt in 
Dornbirn eröffnet. Inzwischen verfüge die Antragstellerin in Österreich über acht MÖMAX-
Märkte. Jeder dieser Möbelmärkte setze die Grundidee des modernen Wohnens zu günsti-
gen Preisen um. Sieben Logistikzentren sorgten für die rasche Belieferung aller Standorte. 
Den Kunden stehe ein MÖMAX-Fuhrpark für die Zustellung der gekauften Produkte nach 
Hause zur Verfügung. Aufgrund der intensiven Werbung seien die MÖMAX-Märkte und das 
Zeichen MÖMAX seit Jahren in Österreich überaus bekannt. 
 
Aufgrund ihrer Bekanntheit genieße die Marke der Antragstellerin den erweiterten Schutz 
des § 10 Abs 2 MSchG. Die Marke der Antragsgegnerin sei für dieselben Waren der Klasse 
20 sowie für dieselben oder weitestgehend ähnlichen Dienstleistungen der Klasse 35 regist-
riert wie für die Marke der Antragstellerin. Durch den Gebrauch des der Marke ähnlichen 
Zeichens MaxMö für die Dienstleistungen „Transportwesen, insbesondere Dienstleistungen 
einer Spedition, Lagerung von Waren“ der Klasse 39 nütze die Antragsgegnerin die Unter-
scheidungskraft und Wertschätzung der Marke der Antragstellerin ohne rechtfertigenden 
Grund in unlauterer Weise aus und beeinträchtige sie, denn diese Dienstleistungen erbringe 
auch ein Möbelhaus, das Möbel lagere und zu Kunden transportiere oder transportieren las-
se, und die Dienstleistungen würden daher dem Inhaber der älteren – noch dazu bekannten 
– Marke zugeschrieben. Die Dienstleistungen der Klasse 39 erbringe auch der Teilbetrieb 
MÖMAX des Unternehmens der Antragstellerin. Daher genieße die besondere Bezeichnung 
dieses Unternehmens mangels durchgreifender Branchenverschiedenheit Schutz auch für 
diese Dienstleistungen. Die Zeichen MÖMAX und MAXMÖ seien hochgradig ähnlich. 
 
Die  A n t r a g s g e g n e r i n  stellte außer Streit, dass die Marke der Antragstellerin bekannt 
ist. Sie beantragte die A b w e i s u n g  des L ö s c h u n g s a n t r a g s  mit der Behauptung, die 
einander gegenüberstehenden Wortbildmarken seien nicht nur grafisch, sondern auch im 
Klang so unterschiedlich, dass keine Verwechslungsfähigkeit bestehe. 
 
Die  N i c h t i g k e i t s a b t e i l u n g  hat den  L ö s c h u n g s a n t r a g  a b g e w i e s e n . Abzu-
stellen sei im Verfahren nach § 30 MSchG allein auf den Registerstand der Marke, nicht aber 
auf die tatsächliche Art und Weise der Verwendung im geschäftlichen Verkehr. Die bessere 
Priorität der Marke der Antragstellerin sei unstrittig. Bei der Prüfung der Verwechselbarkeit 
komme es auf das Verständnis an, das ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und 
verständiger Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart vom Gesamteindruck der 
Marken gewinne. Die beteiligten Verkehrskreise könnten das Zeichen der Antragstellerin in 
zwei Varianten lesen, nämlich „möma – Sieht doch gleich besser aus“ oder „mömax – Sieht 
doch gleich besser aus“. Die Wortbestandteile der Marke der Antragsgegnerin fasse der 
Verkehr als „Maximaler Möbelmarkt MaxMö“ oder „MaxMö Maximaler Möbelmarkt“ auf und 
identifiziere dabei den Begriff „MaxMö“ als Zusammensetzung der ersten Buchstaben der 
Wörter „Maximaler“ und „Möbelmarkt“. Ausgehend von den prägenden Wortbestandteilen 
der Zeichen („möma“ bzw „mömax“ und „MaxMö“) seien die Wortbilder der beiden Zeichen 



Seite 115 Österreichisches Patentblatt 2010 Nr. 7 
 
unterschiedlich; gleiches gelte für den Wortklang und die grafische Ausgestaltung der Mar-
ken. Damit sei keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 30 Abs 1 MSchG zu befürchten. 
Auch der Löschungsgrund des § 30 Abs 2 MSchG liege nicht vor, weil dieser Tatbestand 
gleiche oder ähnliche Marken voraussetze; eine Ähnlichkeit liege aber nicht vor. Eine Lö-
schung komme auch nach § 32 MSchG nicht in Betracht, weil dafür eine besondere Be-
zeichnung des Unternehmens oder eine dieser Bezeichnung ähnliche Bezeichnung ohne 
Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden sein müsse, um 
die Löschung einer Marke zu begründen; aus den unterschiedlichen Wortlauten „mömax“ 
und „MaxMö“ ergebe sich aber, dass weder die Bezeichnung „mömax“ selbst oder eine ihr 
ähnliche Bezeichnung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden sei. 
 
Die  B e r u f u n g  der  A n t r a g s t e l l e r i n  ist  b e r e c h t i g t . 
 
Die Antragsgegnerin hat die Bekanntheit und die dadurch gesteigerte Kennzeichnungskraft 
der Marke der Antragstellerin mit dem blickfangartig  hervorgehobenen  Wortbestandteil  
„mömax“ zugestanden. Damit genießt die Marke der Antragstellerin den erweiterten Schutz 
des § 10 Abs 2 MSchG. Dieser gilt aufgrund eines Größenschlusses auch dann, wenn der 
Dritte das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit den von der eingetrage-
nen Marke  erfassten  gleich  oder  ähnlich  sind   (EuGH C-292/00  =  Slg 2003, I-389;   
OGH 17  Ob 15/09v – Styriagra). 
 
Der Schutz der bekannten Marke setzt zwar keine Verwechslungsgefahr voraus, wohl aber 
eine solche Ähnlichkeit, dass das Publikum die Zeichen gedanklich miteinander verknüpft 
(EuGH C-408/01  =  Slg 2003,  I-12537  -  Adidas-Salomon  und  Adidas  Benelux;  EuGH  
C-487/07 – L’Oréal mwN). Das Bestehen einer solchen Verknüpfung ist unter Berücksichti-
gung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH C-252/07 = 
ÖBl-LS 2009/80 – Intel Corporation). Die einander gegenüberstehenden Zeichen müssen 
einander gleich oder ähnlich sein, weil es typischerweise nur dadurch zu einer Rufausbeu-
tung, Rufbeeinträchtigung oder Verwässerung der bekannten Marke kommen kann (4 Ob 
122/05b = SZ 2005/173 – Red Dragon; RIS-Justiz RS0120364). 
 
Eine derartige Ähnlichkeit zwischen den Marken der Streitteile ist hier zu bejahen: Beide 
Marken werden von ihren Wortbestandteilen „Mömax“ bzw „MaxMö“ geprägt, die jeweils aus 
zwei identischen Silben bestehen, die im Zeichen der Antragsgegnerin nur vertauscht sind. 
Dieser bloße Silbentausch bei einem aus fünf Buchstaben bestehenden dominierenden Mar-
kenbestandteil bewirkt eine hochgradige Ähnlichkeit im Wortbild. 
 
Die bekannte Marke ist zwar nach Art 5 Abs 2 MarkenRL nur gegen eine unlautere Beein-
trächtigung  oder  Ausnutzung  der  Unterscheidungskraft  oder  Wertschätzung  geschützt  
(4 Ob 36/04d – Firn; 4 Ob 122/05b – Red Dragon; RIS-Justiz RS0118990, RS0115930); das 
bloße Bestehen einer gedanklichen Verknüpfung reicht dafür nicht aus (EuGH C-252/07 – 
Intel Corporation Rz 31 f; EuGH C-487/07 – L’Oréal Rz 37). Bei Verwendung eines identi-
schen oder ähnlichen Zeichens liegt es allerdings wegen der bei bekannten Marken offen-
kundigen   Möglichkeit   einer   Rufausnutzung   nahe,   unlautere   Motive   zu   vermuten   
(4 Ob 122/05b – Red Dragon; 17 Ob 15/09v - STYRIAGRA; RIS-Justiz RS0120365). Das 
trifft nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere dann zu, wenn ein Dritter versucht, 
„sich durch die Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, in den 
Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf 
und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür 
eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Marken-
inhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen“ 
(EuGH C-487/07 – L’Oréal Rz 49). 
 
Gleiches muss auch für das Ausnutzen nicht der Wertschätzung, sonder der Unterschei-
dungskraft einer bekannten Marke gelten: Verwendet ein Dritter die bekannte Marke, um 
dadurch das Interesse des Publikums auf sein Produkt zu lenken, so profitiert er von der Be-
kanntheit dieser Marke, ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen; er hängt sich 
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an die Bekanntheit der fremden Marke an, um den Absatz seiner eigenen Waren oder 
Dienstleistungen zu fördern (17 Ob 15/09v – STYRIAGRA). 
 
Im vorliegend Fall besteht kein Zweifel, dass die Antragsgegnerin die hohe Bekanntheit der 
Marke der Antragstellerin bei der gegebenen Branchenidentität ausnutzt, um mit Hilfe ihrer – 
im Wesentlichen nur durch Silbenrotation aus der älteren Marke gebildeten – ähnlichen jün-
geren Marke Interesse auf ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen zu lenken. Darin liegt 
nach der oben dargestellten Rechtsprechung ein unlauteres Ausnutzen (zumindest) der Un-
terscheidungskraft der bekannten Marke. Es besteht zumindest die ernsthafte Gefahr, dass 
die Benützung der Marke der Antragsgegnerin das wirtschaftliche Verhalten des Durch-
schnittsverbrauchers künftig verändern wird, was als Nachweis für die Beeinträchtigung der 
Unterscheidungskraft genügt (EuGH C-252/07 = ÖBl-LS 2009/80 – Intel Corporation). Der 
Löschungstatbestand des § 30 Abs 2 MSchG ist damit erfüllt. 
 
Der B e r u f u n g  ist  F o l g e  zu geben und die angefochtene Entscheidung dahingehend 
abzuändern, dass dem  L ö s c h u n g s a n t r a g   s t a t t g e g e b e n  wird. 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs 1 MSchG iVm § 122 Abs 1 und § 140 PatG 
sowie §§ 41, 50 ZPO. Die Bemessungsgrundlage beträgt 36.000 EUR (§ 5 Z 14 AHK). 

 
 
Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates  vom 12.  Mai  2010,  
Om 3/10 (Nm 191/2003)  
 
Zur Frage der Kostenaufteilung nach Einstellung des Nichtigkeitsverfahrens wegen 
Nichtgebrauchs, wenn der Antragsgegner für einen mehr als 10 % übersteigenden Teil 
der Waren die Marke gebraucht hat.  
 
Der  B e r u f u n g   wird  t e i l w e i s e  F o l g e  gegeben. 
 
Die angefochtene E n t s c h e i d u n g  wird in ihrem Ausspruch über den Kostenersatz dahin 
a b g e ä n d e r t , dass dieser zu lauten hat: „Der Antragsgegner ist schuldig, der Antragstelle-
rin die mit 648,36 EUR (darin 77 EUR Umsatzsteuer und 186,36 EUR Barauslagen) be-
stimmten anteiligen Kosten des Verfahrens erster Instanz binnen 14 Tagen zu ersetzen.“ 
 
Der Antragsgegner ist schuldig, der Antragstellerin die mit 149,18 EUR (darin enthalten 
24,86 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten der Berufungsbeantwortung binnen 14 Tagen 
zu ersetzen. Die Antragstellerin ist schuldig, dem Antragsgegner die mit 258,91 EUR (darin 
39,26 EUR Umsatzsteuer und 33,33 EUR anteilige Barauslagen) bestimmten Kosten beider 
Berufungsverfahren binnen 14 Tagen zu ersetzen. 
 

G r ü n d e : 
 
Der Antragsgegner  war  Inhaber  der  im  Jahr  1994  registrierten  österreichischen  Marke  
Nr 153 498 für Waren der Klassen 9, 10 und 14. Die  A n t r a g s t e l l e r i n  beantragte am 11. 
November 2003 die L ö s c h u n g  der Marke gemäß § 33a MSchG wegen nicht ernsthafter 
kennzeichenmäßiger Benutzung. Die Marke wurde mit Ablauf des 31. Juli 2004 wegen 
Nichtzahlung der Erneuerungsgebühr g e l ö s c h t  (ON 8). Mit Beschluss vom 28. Oktober 
2005  s t e l l t e  die  N i c h t i g k e i t s a b t e i l u n g  des Österreichischen Patentamtes aus 
diesem Grund das V e r f a h r e n  e i n  und verhielt den Antragsgegner zum Kostenersatz 
(ON 13). Diesen Beschluss hob der Oberste Patent- und Markensenat über Berufung des 
Antragsgegners mit Beschluss vom 27. September 2006 zur Verfahrensergänzung auf. Es 
liege nicht der Fall eines ausdrücklichen oder schlüssigen Verzichts auf die Marke vor. Die 
Kostenersatzpflicht sei nicht nach § 117 PatG, sondern nach § 122 Abs 1 PatG in sinnge-
mäßer Anwendung der §§ 40 bis 55 ZPO zu beurteilen. 
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Im fortgesetzten Verfahren s t e l l t e  die N i c h t i g k e i t s a b t e i l u n g  das V e r f a h r e n  
neuerlich gemäß § 42 Abs 1 MSchG iVm § 117 PatG  e i n  und stellte fest, dass der An-
tragsgegner bzw der ihm zuzusprechende Lizenznehmer die Marke für Waren der Klasse 10 
und zwar für „chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate“ sowie „künstliche Glied-
maßen“ im Zeitraum vom 11. November 1998 bis 11. November 2003 verwendet habe. Der 
Antragsgegner wurde zum Ersatz der Verfahrenskosten (833,60 EUR) verpflichtet. Der Lö-
schungsantrag wegen Nichtgebrauchs sei betreffend den weitaus größten Teil der Waren zu 
Recht gestellt worden. Der Antragsgegner habe daher gemäß § 43 Abs 2 ZPO die Kosten 
der Antragstellerin zur Gänze zu ersetzen. 
 
Dagegen richtet sich die B e r u f u n g  im Kostenpunkt des A n t r a g s g e g n e r s  mit dem 
Antrag, den Kostenzuspruch ersatzlos aufzuheben und die Antragstellerin zum Ersatz der 
Kosten des Antragsgegners zu verpflichten. 
 
Die  A n t r a g s t e l l e r i n  beantragt, der  B e r u f u n g   n i c h t   F o l g e  zu geben. 
 
Die  B e r u f u n g  ist  t e i l w e i s e  b e r e c h t i g t . 
 
Der (hypothetische) Prozesserfolg ist hier danach zu beurteilen, dass der Löschungsantrag 
in Ansehung sämtlicher eingetragener Waren der Klassen 9 und 14 erfolgreich war. Nur in 
Ansehung der Waren der Klasse 10 erfolgte ein teilweiser Benützungsnachweis und zwar für 
die Waren „chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate“ sowie „künstliche Gliedma-
ßen“, nicht jedoch für die Waren „zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, Augen, 
Zähne, orthopädische Artikel und chirurgisches Nahtmaterial“. Daraus folgt bei einer Bewer-
tung der Klassen und Waren als gleichwertig ein Obsiegen der Antragstellerin von 8/9 und 
gemäß § 43 Abs 1 ZPO ein Kostenersatzanspruch von 7/9. Es ist nämlich nicht die Auffas-
sung zu teilen, dass hier die Kostenbestimmung des § 43 Abs 2 ZPO anzuwenden wäre. 
Zum einen liegt ein verhältnismäßig geringfügiges Unterliegen nach überwiegender Auffas-
sung dann nicht mehr vor, wenn es 10 % übersteigt (Fucik in Rechberger ZPO3 § 43 Rz 10), 
zum anderen hat die Geltendmachung dieses Teils des Löschungsanspruchs besondere 
Kosten verursacht. Der Antragstellerin stehen daher nur 7/9 der von der Nichtigkeitsabteilung 
zugesprochenen Kosten erster Instanz zu. 
 
Für die Berufungsverfahren in beiden Rechtsgängen gelten die Regeln über den Kostenre-
kurs. Den im zweiseitigen Rechtsmittelverfahren teilweise obsiegenden Parteien steht auf 
der Bemessungsgrundlage des ersiegten bzw abgewehrten Betrags (§ 11 Satz 1 RATG und 
TP 3a RAT) ein Kostenersatz zu. Der vom Antragsgegner ersiegte Kostenbetrag macht 
185,24 EUR aus, der von der Antragstellerin abgewehrte Betrag 648,36 EUR. Auf Basis die-
ser Bemessungsgrundlagen sind die Berufungen des Antragsgegners ON 14 und 20 und die 
Berufungsbeantwortung der Antragstellerin ON 21 zu honorieren. Die für das Berufungsver-
fahren verzeichnete Verfahrensgebühr von 300 EUR hat die Antragstellerin nur nach dem 
Ausmaß des Obsiegens des Antragsgegners zu ersetzen (§ 43 Abs 1 dritter Satz ZPO). 

 
 

Patentrecht 
 
Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 28. Apri l 2010, 
OBp 2/09 (B 7/2005)  
 
Zur Frage der Neuheit der Erfindung „Fließfähiges selbstverdichtendes Künettenfüll-
material", wenn diese Erfindung Vertragspartnern und dem Magistrat der Stadt Wien 
übermittelt und auf einer Versuchsbaustelle benutzt wurde: 
Nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist Wissen, das nur wenigen Personen bekannt  ist 
und von ihnen geheim gehalten wird. Dabei genügt die bloße Verpflichtung zur Ge-
heimhaltung an sich nicht; entscheidend ist vielmehr, dass sie auch eingehalten wird. 
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Davon ist jedoch regelmäßig auszugehen, solange keine Indizien dafür vorliegen, dass 
die Geheimhaltungspflicht tatsächlich verletzt wird. 
Durch Benutzung wird ein Patent dann der Öffentlichkeit zugänglich, wenn dadurch 
für einen nicht beschränkten Personenkreis eine nicht entfernt liegende, dh nicht bloß 
theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme entsteht. Betrifft das Patent die Zusam-
mensetzung eines Erzeugnisses, so liegt eine neuheitsschädliche Offenbarung dann 
vor, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und von einem Fach-
mann analysiert und reproduziert werden kann. Die Möglichkeit, das neuartige Er-
zeugnis zu betrachten, begründet demgegenüber (nur) dann öffentliche Zugänglich-
keit, wenn ein Fachmann schon durch bloßen Augenschein die technischen Zusam-
menhänge erkennt.  
   
Der  B e s c h w e r d e  wird  n i c h t  F o l g e  gegeben. 
 
Die Parteien haben die Kosten des Verfahrens vor dem Obersten Patent- und Markensenat 
selbst zu tragen. 
 

G r ü n d e : 
 
Die A n t r a g s g e g n e r i n  m e l d e t e  am 19. September 2002 das P a t e n t  „Fließfähiges 
selbstverdichtendes Künettenfüllmaterial" an. Dieses Material enthält nach Anspruch 1 des 
Patents, bezogen auf die Masse, 
- zwischen 80 und 85 % eines Gemischs aus Brechsand und zerkleinertem Altbeton, 
- zwischen 1 und 8 % Kalksteinmehl, und 
- zwischen 9 und 15 % Wasser.  
 
Weitere Ansprüche beziehen sich auf besondere Mischverhältnisse und die Beschaffenheit 
der Komponenten. Das Material war vor der Anmeldung in zwei Prüfberichten einer Prüfan-
stalt beschrieben worden. Auftraggeber dieser Berichte war eine ARGE gewesen, der ein 
Tochterunternehmen der Antragsgegnerin und ein drittes Unternehmen angehört hatten. Die 
Prüfberichte waren vor der Anmeldung des Patents mehreren Abteilungen des Magistrats 
der Stadt Wien zugekommen. Weiters war das Material vor der Anmeldung im Auftrag der 
Stadt Wien auf mehreren Versuchsbaustellen verwendet worden. 
 
In seinem  E i n s p r u c h  bestritt der A n t r a g s t e l l e r  die Neuheit der Erfindung. Die Be-
richte seien von der Prüfanstalt jedem Interessenten zugesandt worden. Insbesondere seien 
sie den Mitgliedern der ARGE und verschiedenen Abteilungen des Magistrats der Stadt Wien 
jeweils ohne Geheimhaltungsverpflichtung zur Kenntnis gebracht worden. Zudem sei die 
Verwendung auf den Baustellen eine neuheitsschädliche Vorbenutzung gewesen.  
 
Die A n t r a g s g e g n e r i n  erwiderte, dass die Prüfberichte nur für den Auftrageber verfasst 
worden seien. Im Magistrat der Stadt Wien seien sie als „Amtsexemplare“ verwendet wor-
den. Sowohl die Mitglieder der ARGE als auch der Magistrat seien zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet gewesen. Dritte hätten keinen Zugriff auf die Prüfberichte gehabt. Auf den Baustel-
len sei es Dritten weder erlaubt noch möglich gewesen, die für eine Analyse des Materials 
notwendigen Proben zu ziehen. Die Erfindung sei daher vor der Anmeldung nicht der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht worden. 
 
Die T e c h n i s c h e  A b t e i l u n g  e r t e i l t e  das Patent. Zwar sei dessen Lehre in den Prüf-
berichten dargestellt. Diese Berichte seien jedoch ausschließlich dem Auftraggeber und von 
diesem dem Magistrat der Stadt Wien zur Verfügung gestellt worden. Sowohl die Prüfanstalt 
als auch der Magistrat seien zur Verschwiegenheit verpflichtet gewesen. An Dritte seien die 
Berichte nicht weitergegeben worden. Weiters sei das Material zwar auf einigen Versuchs-
baustellen verwendet worden. Diese Baustellen seien aber nicht öffentlich zugänglich gewe-
sen. Die im Einspruch angeführten Gründe erweckten daher keine Zweifel an der Neuheit 
der angemeldeten Erfindung. 
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Die R e c h t s m i t t e l a b t e i l u n g  b e s t ä t i g t e  diese E n t s c h e i d u n g . Deren Feststel-
lungen seien unbedenklich. Es sei nicht erwiesen, dass die Prüfberichte vor dem Anmelde-
tag anderen Personen als dem Auftraggeber (der ARGE) und dem Magistrat der Stadt Wien 
zugänglich gewesen seien. Die Offenlegung gegenüber dem Bauherrn (Stadt Wien) habe im 
Rahmen einer gemeinsamen Erprobung des Materials stattgefunden; zumindest konkludent 
sei dabei Vertraulichkeit vereinbart gewesen. Zwischen den Partnern der ARGE habe eben-
falls eine (implizite) Geheimhaltungsverpflichtung bestanden. Auch die Benutzung auf den 
Versuchsbaustellen sei unschädlich. Diese Baustellen seien nicht für die Öffentlichkeit zu-
gänglich gewesen. Dass das patentierte Material von einem außerhalb der Baustelle gelege-
nen Ort gesehen werden konnte, sei unerheblich, weil dessen Zusammensetzung – wenn 
überhaupt – nur durch das Ziehen einer Probe und eine nachfolgende Analyse hätte festge-
stellt werden können. Die Möglichkeit des (bloßen) Augenscheins schade nur dann, wenn es 
um Merkmale gehe, die allein durch Betrachten erkennbar seien. Nicht unmittelbar ersichtli-
che Merkmale gehörten demgegenüber nur dann zum Stand der Technik, wenn eine nähere 
Untersuchung durch einen Fachmann möglich und erlaubt sei. Das habe auf den Baustellen 
nicht zugetroffen. Dass Dritte das Material tatsächlich untersucht hätten, sei nicht erwiesen.  
 
In seiner B e s c h w e r d e  macht der A n t r a g s t e l l e r  geltend, die Rechtsmittelabteilung 
habe eine nähere Überprüfung der vertraglichen Pflichten im Rahmen der ARGE unterlas-
sen. Einer der ARGE-Partner habe nichts von der (geplanten) Patentanmeldung gewusst 
und das Material unabhängig von der Antragsgegnerin dritten Auftraggebern angeboten. 
Weiters habe auch der Antragsteller selbst schon vor der Anmeldung des Patents über die 
Prüfberichte verfügt. Die Weitergabe von Patentgegenständen an Dritte sei grundsätzlich 
neuheitsschädlich; dies sei hier durch das Verfüllen auf den Versuchsbaustellen erfolgt. Ge-
wöhnliche Baustellen-Absicherungen verhinderten eine „in jeder Hinsicht unbedenkliche“ 
Probenentnahme nicht. Ein Mangel des Beschwerdeverfahrens liege darin, dass die Be-
schwerdekammer in eine vom Antragsteller vorgelegte Videoaufnahme nicht Einsicht ge-
nommen habe. Diese Aufnahme habe den Ablauf einer Künettenverfüllung dargestellt; ihr 
hätte entnommen werden können, dass es auch auf den Versuchsbaustellen möglich gewe-
sen wäre, Proben zu entnehmen. Die Feststellungen der Vorinstanzen, dass eine Weiterga-
be der Prüfberichte an Dritte nicht erwiesen sei, seien verfehlt. 
 
Die  B e s c h w e r d e  ist  n i c h t   b e r e c h t i g t . 
 
1. Zu den Prüfberichten 
 
1.1. Nach § 3 Abs 1 gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik ge-
hört. Den Stand der Technik bildet dabei alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag 
der Anmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung oder in sonstiger Weise zu-
gänglich gemacht worden ist.  
 
1.2. Nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist Wissen, das nur wenigen Personen bekannt  ist 
und von ihnen geheim gehalten wird (Kraßler, Patentrecht6 [2009] 271). Dabei genügt die 
bloße Verpflichtung zur Geheimhaltung an sich nicht; entscheidend ist vielmehr, dass sie 
auch eingehalten wird  (Melullis in Benkard, Patentgesetz10  [2006]  § 3 Rz 67;  ders  in  
Benkard, Europäisches Patentübereinkommen [2002] Art 54 Rz 114; EPA T 830/90 ABl 
1994, 713 – Geheimhaltungsvereinbarung). Davon ist jedoch regelmäßig  auszugehen  
(BGH X ZB 13/ 92 GRUR 1996, 747 – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem), solange 
keine Indizien dafür vorliegen, dass die Geheimhaltungspflicht tatsächlich verletzt  wird  
(BGH X Zr 17/98 – Hydraulische Spannmutter).  
 
1.3. Eine Geheimhaltungspflicht kann sich auch aus einer konkludenten Vereinbarung erge-
ben. Eine solche Vereinbarung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn mehrere Personen 
oder Unternehmen bei der Entwicklung und Erprobung eines neuen technischen Verfahrens 
zusammenarbeiten. Denn in diesem Fall besteht gewöhnlich ein gemeinsames Interesse 
aller Beteiligten, die Erfindung Dritten gegenüber geheim zu halten. Damit können die Betei-
ligten wechselseitig darauf vertrauen, dass auch die anderen Mitwirkenden keine neuheits-
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schädliche Offenbarung gegenüber Dritten vornehmen werden (Melullis in Benkard, Patent-
gesetz10 § 3 Rz 68a; BGH X Zr 173/94 = NJW-RR 1999, 834 – Herzklappenprothese; EPA 
T 0101/03; T 0906/01; T 901/95; T 472/92). 
 
1.4. Ein solcher Fall lag hier vor. Die Antragsgegnerin erprobte die neuartige Zusammenset-
zung des Künettenfüllmaterials auf „Versuchsbaustellen“ der Stadt Wien; in diese Erprobung 
waren die beiden der ARGE angehörenden Unternehmen sowie die zuständigen Stellen der 
Stadt Wien eingebunden. Dass es sich um eine Erprobung handelte, ergab sich schon aus 
der Einholung der Prüfberichte; diese wären nicht erforderlich gewesen, hätte es sich um 
bereits bekanntes Material gehandelt. Bei dieser Sachlage durfte die Antragsgegnerin darauf 
vertrauen, dass weder die Partner der ARGE noch die für die Stadt Wien handelnden Perso-
nen die neu entwickelte Zusammensetzung des Materials an Dritte weitergeben würden. 
Abgesehen davon bestreitet einer der ARGE-Partner, die Prüfberichte überhaupt gekannt zu 
haben. Träfe das zu, lag ihm gegenüber ohnehin keine Offenbarung vor; auf eine auch von 
ihm übernommene Geheimhaltungspflicht käme es dann nicht an. 
 
1.5. Eine Verpflichtung zur Geheimhaltung wird auch beim Zusammenwirken von Unterneh-
men angenommen, die mit dem Rechteinhaber wirtschaftlich verbunden sind (Melullis in 
Benkard, Europäisches Patentübereinkommen Art 54 Rz 117 f).  Das  traf hier  für  jenen  
ARGE-Partner zu, der im maßgebenden Zeitraum von der Antragsgegnerin gesellschafts-
rechtlich beherrscht wurde.  
 
1.6. Zwar hat der andere ARGE-Partner vor der Anmeldung des Patents ein Angebot gelegt, 
das sich nach dem Vorbringen des Antragstellers auf das neue Füllmaterial bezieht. Dem 
Angebot kann aber die Zusammensetzung dieses Materials nicht entnommen werden, so-
dass es als solches keine neuheitsschädliche Offenlegung war (BGH X Zr 189/03, GRUR 
2008, 885 – Schalungsteil). Dass ein Auftrag erteilt und das neue Material tatsächlich einge-
setzt worden wäre, hat der Antragsteller nicht behauptet.  
 
1.7. Dass zur Geheimhaltung verpflichtete Personen die Lehre des Patents vor dem Anmel-
detag Dritten (insbesondere dem Antragsteller) zugänglich gemacht hätten, ist nicht erwie-
sen. Soweit der Antragsteller die diesbezüglichen (Negativ-)Feststellungen der Vorinstanzen 
bekämpft,  wendet  er  sich  in  unzulässiger  Weise  gegen  deren  Beweiswürdigung.  Nach 
§ 145b Abs 2 PatG 1970 hat der Oberste Patent- und Markensenat auch im Beschwerde-
verfahren keine neuen Beweise aufzunehmen. Daraus folgt, dass er die Beweiswürdigung 
der Vorinstanzen - ebenso wie im Berufungsverfahren (Op 1/83, PBl 1983, 164; Weiser,  
Österreichisches Patentgesetz [2005] 372 f mwN) - nicht überprüfen kann. Denn sonst wäre 
der OPM trotz der geringeren Erkenntnismöglichkeiten, die sich für ihn aus dem Beweisauf-
nahmeverbot ergeben, befugt und gegebenenfalls verpflichtet, die auf unmittelbarer Beweis-
aufnahme beruhenden Erwägungen der Vorinstanzen zu verwerfen und stattdessen eigene 
Feststellungen zu treffen. Ein solches Ergebnis kann dem Gesetzgeber, der das Beweisauf-
nahmeverbot in Kenntnis der zum Berufungsverfahren ergangenen Rechtsprechung auch für 
das Beschwerdeverfahren übernommen hat, nicht unterstellt werden.  
 
Ein Begründungsmangel, der allenfalls zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen 
führen könnte, liegt nicht vor. Die bloß theoretische Möglichkeit, dass die Geheimhaltungs-
verpflichtung verletzt worden sein könnte, reicht für die Begründung des Einspruchs nicht 
aus.  
 
2. Zu den Versuchsbaustellen 
 
2.1. Benutzung macht die Lehre eines Patents dann der Öffentlichkeit zugänglich, wenn da-
durch für einen nicht beschränkten Personenkreis eine nicht entfernt liegende, dh nicht bloß 
theoretische  Möglichkeit  der  Kenntnisnahme  entsteht  (Kraßler,  Patentrecht6,  273;  BGH  
X  Zr 139/95, GRUR 1997, 892 – Leiterplattennutzung; BGH X ZR 155/98, GRUR 2001, 819 
– Schalungselement). Betrifft das Patent die Zusammensetzung eines Erzeugnisses, so liegt 
eine neuheitsschädliche Offenbarung dann vor, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit 
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zugänglich ist und von einem Fachmann analysiert und reproduziert werden kann; dies un-
abhängig davon, ob es besondere Gründe dafür gibt, eine solche Analyse vorzunehmen  
(EPA G 1/92). Die Möglichkeit, das neuartige Erzeugnis zu betrachten, begründet demge-
genüber (nur) dann öffentliche Zugänglichkeit, wenn ein Fachmann schon durch bloßen Au-
genschein die technischen Zusammenhänge erkennt (Melullis in Benkard, EPÜ, Art 54 Rz 
100). Ist das nicht der Fall, so ist es unerheblich, ob das Erzeugnis an einem öffentlichen Ort 
oder von einem solchen Ort aus eingesehen werden kann (BGH X Zr 155/98 – Schalungs-
element; EPA T 245/88, T 406/86; PA B 44/87, PBl 1989, 165 - Laufflächenbelag; Melullis in 
Benkard, EPÜ, Art 54 Rz 100).  
 
2.2. Bei Verfüllmaterial, das auf Baustellen eines öffentlichen Auftraggebers eingesetzt wird, 
besteht, wenn überhaupt, nur eine theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme.  
 
(a) Der bloße Augenschein reicht für das Erkennen der Zusammensetzung nicht aus. Anders 
als bei der Verwendung von Gegenständen, deren charakteristische Neuheit ein Fachmann 
schon durch bloßes Betrachten erkennt (OPM 7, 11-13/89, PBl 1991, 191 - Schalungsele-
mente), schadet es daher nicht, dass das Verfüllen der Künetten möglicherweise von einem 
außerhalb der Baustelle gelegenen Ort aus beobachtet werden konnte. Vielmehr wäre die 
Entnahme einer Probe erforderlich gewesen, deren Analyse allenfalls die Zusammensetzung 
des Materials offenbart hätte. 
 
(b) Eine solche Entnahme wäre jedoch wegen des Eigentums Dritter am Verfüllmaterial 
rechtswidrig gewesen. Zudem ist – mangels konkreten gegenteiligen Vorbringens in erster 
Instanz – von einer üblichen Absicherung der Baustelle auszugehen. Unter diesen Umstän-
den ist es zwar nicht ganz ausgeschlossen, dass eine am Verfüllmaterial interessierte Per-
son eine Probe entnimmt. Weder der Eingriff in fremdes Eigentum noch das Überwinden von 
Baustellenabsicherungen entspricht aber dem gewöhnlichen Lauf der Dinge. Die allenfalls 
denkbare Probenentnahme bleibt daher eine bloß theoretische Möglichkeit. Allein dadurch 
wird die öffentliche Zugänglichkeit im Sinne von § 3 Abs 1 PatG 1970 noch nicht begründet 
(vergleiche BGH X ZR 155/98 – Schalungselement, sowie zur älteren [deutschen] Recht-
sprechung Melullis in Benkard, Patentgesetz10 § 3 Rz 66 [keine Öffentlichkeit auf Baustelle 
oder Eisenbahngrundstück]). Dass dritte Personen tatsächlich eine Probe entnommen und 
auf dieser Grundlage das Material analysiert hätten, hat der Antragsteller nicht behauptet. Es 
kann daher offen bleiben, ob und unter  welchen  Voraussetzungen  in  einem  solchen  Fall  
§ 3 Abs 4 Z 1 PatG 1970 zur Unbeachtlichkeit der dadurch erfolgten Offenbarung geführt 
hätte. 
 
(c) Zu diesen rechtlichen Erwägungen tritt eine faktische: Die Annahme, dass sich eine bau-
stellenfremde Person während der Verfüllarbeiten Zutritt zur Baustelle verschaffen und Mate-
rial entnehmen könnte, ist völlig wirklichkeitsfremd. Wenn überhaupt, wäre eine Probenent-
nahme daher erst nach Abschluss der Arbeiten – etwa in der Nacht – möglich gewesen. Zu 
diesem Zeitpunkt hätte aber die Zusammensetzung des Materials nicht mehr genau festge-
stellt werden können, da das ursprünglich vorhandene Wasser bereits verdunstet oder beim 
Aushärten des Materials gebunden gewesen wäre. Zudem hinge der Wassergehalt auch von 
den Wetterbedingungen ab. Das Ergebnis einer nachträglichen Analyse hätte daher unter 
Berücksichtigung des Wettereinflusses korrigiert werden müssen, was nicht mehr – oder nur 
in nachschauender Betrachtung in Kenntnis der Erfindung – zu einer detaillierten Kenntnis 
der Zusammensetzung führen konnte. Sollte es entgegen dieser Annahme Verfahren geben, 
die für eine nachträgliche Analyse des Füllmaterials geeignet wären, hätte dies der An-
tragsteller bereits im Einspruchsverfahren behaupten und beweisen müssen. 
 
(d) Die vom Antragsteller vorgelegte Videoaufnahme zeigt nach seinem eigenen Vorbringen 
nicht eine jener Baustellen, auf denen das strittige Material verwendet worden war, sondern 
eine (angeblich) „ähnlich geartete“ andere. Zudem hat der Antragsteller den Inhalt dieser 
Aufnahme ohnehin in seinem Schriftsatz vom 16. April 2009 geschildert. Daraus ergibt sich 
lediglich, dass auf der gefilmten Baustelle die theoretische Möglichkeit einer Probenentnah-
me bestanden haben könnte. Das reicht aber, wie oben ausgeführt, noch nicht aus, um die 
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öffentliche Zugänglichkeit der Information im Sinne von § 3 Abs 1 PatG 1970 zu begründen. 
Das Unterbleiben des Augenscheins begründet daher keinen Mangel des Verfahrens vor der 
Beschwerdekammer. 
 
3. Aufgrund dieser Erwägungen muss die  B e s c h w e r d e   e r f o l g l o s  bleiben. Die Kos-
tenentscheidung gründet sich auf § 145b Abs 6 PatG 1970. 

 
 

Berichte und Mitteilungen  
 

Ergänzung in den Anmeldeformularen des Österreichischen Patentamtes 
 
Bei allen Anmeldeformularen des Österreichischen Patentamtes wird folgender Hinweis (in 
den Erläuterungen) aufgenommen: 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in der Anmeldung bekannt gegebenen 
Daten der gesetzlichen Akteneinsicht unterliegen und die bibliographischen Daten (insbe-
sondere Name und Adresse) im Internet im Wege der Online-Veröffentlichung in den amtli-
chen Publikationen des Österreichischen Patentamtes abrufbar bzw. mit Internet Suchma-
schinen auffindbar sind. 

 
Mitteilung der Patentanwaltskammer 

 
Patentanwalt Dipl.-Ing. Dr. Helmut Wildhack; Verlängerung der Frist für die Abwick-
lung der Kanzleigeschäfte 
 
Die Österreichische Patentanwaltskammer hat mitgeteilt, dass die Frist für die Abwicklung 
der Kanzleigeschäfte des aus der Liste der Patentanwälte gestrichenen Patentanwaltes 
Dipl.-Ing. Dr. H e l m u t  W i l d h a c k  von Seiten der Patentanwaltskammer bis einschließlich 
31. August 2010 verlängert wurde. 
 
Eine weitere Verlängerung ist gemäß dem Patentanwaltskammer nicht möglich.  
Gemäß § 35 Abs. 2 lit. i Patentanwaltsgesetz benötigt der von der Österreichischen Patent-
anwaltskammer bestellte Stellvertreter in dieser Funktion keine eigene Vollmacht. Die Vertre-
terbefugnis gilt im Umfang der dem aus der Liste gestrichenen Patentanwalt erteilten Voll-
macht. 

 
Ernennungen von Funktionären für das Disziplinarverfahren nach dem Patent-
anwaltsgesetz  
 
Es wird bekannt gemacht, dass der Herr Bundespräsident mit Entschließung vom 25. Mai 
2010 folgende Ernennungen von Funktionären für das Disziplinarverfahren nach dem Pa-
tentanwaltsgesetz für die Funktionsperiode bis 31. Mai 2013 vollzogen hat. 
 
1.  aus dem Kreis der Mitglieder des Patentamtes: 
     
a)  Hofrat Mag.iur. R o b e r t  U l l r i c h  
     zum Vorsitzenden des Disziplinarrates für Patentanwälte   
b)  Hofrat Mag.Dr.iur. M a r k u s  S t a n g l  
      zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Disziplinarrates für Patentanwälte   
c)   Hofrat Mag.Dr.iur. R o b e r t  C i z a  
      zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Disziplinarrates für Patentanwälte   
d)  Oberrätin Mag.iur. P e t r a  A s p e r g e r  
      zum Mitglied des Disziplinarsenates für Patentanwälte 
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e)   Hofrätin Dipl.Ing. E v a  F e s s l e r  
      zum Mitglied des Disziplinarsenates für   Patentanwälte     
f)    VPräs. Dr.phil D i e t m a r  T r a t t n e r  
g)   Hofrat Mag.iur. G e r a l d  P i l z  
h)   Mag.pharm.Dr.rer.nat. M a r i a  K r e n n  
      zu Ersatzmitgliedern des Disziplinarsenates für Patentanwälte 
  
  

2.  aus dem Kreis der Patentanwälte:   
  
a)  Dr.phil. E b e r h a r d  P i s o  
b)  Dipl.Ing. F r a n z  M a t s c h n i g  
     zu Mitgliedern des Disziplinarrates für Patentanwälte 
  
c)  Dipl.Ing. A r n u l f  W e i n z i n g e r  
d)  Dipl.Ing. H e r w i g  F r a n z  M a r g o t t i    
e)  Dipl.Ing. F r i e d r i c h  S c h w e i n z e r  
     zu Ersatzmitgliedern des Disziplinarrates für Patentanwälte   
                
f)   Dipl.Ing. W a l t e r  H o l z e r        
g)  Dr.phil. T h o m a s  M .  H a f f n e r  
      zu Mitgliedern des Disziplinarsenates für Patentanwälte   
  
h)   Dipl.Ing. Mag.iur. P e t e r  K l i m e n t  
i)    Dipl.Ing. Dr.techn. P e t e r  I s r a i l o f f  
j)    Dipl.Ing. C l a u d i a  G r a b h e r r   
      zu Ersatzmitgliedern des Disziplinarsenates für Patentanwälte   
  
k)   Dipl.Ing. Dr.techn. F e r d i n a n d  G i b l e r  
      zum Disziplinaranwalt beim Disziplinarrat und beim Disziplinarsenat für Patentanwälte   
  
l)    Dipl.Ing. Dr.iur. Dr.techn. A l e x a n d e r  M i k s o v s k y   
m)  Dipl.Ing. P e t e r  I t z e  

zu Stellvertretern des Disziplinaranwaltes beim Disziplinarrat und beim Disziplinarsenat   
für Patentanwälte. 

  
Weiters wurden Mag. W e r n e r  J a r e c , Richter des Landesgerichtes Korneuburg, zum 
Vorsitzenden des Disziplinarsenates für Patentanwälte sowie Dr. M o n i k a  L a s s m a n n , 
Richterin des Asylgerichtshofes, zu dessen Stellvertreterin ernannt.  

 
 

Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von 
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse 
und Lebensmittel 
 
Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnungen:  
„ C a r c i o f o  S p i n o s o  d i  S a r d e g n a “ ,  GU, (IT, Artischocke), 8. Juni 2010,  
 C  149/9/2010  
„ O i e  d ’ A n j o u “ ,  GGA, (FR, Fleisch), 22. Juni 2010, C 162/11/2010 
„ P i a c e n t i n u  E n n e s e “ ,  GU, (IT, Käse), 24. Juni 2010, C 164/26/2010 
„ C h o s c o  d e  T i n e o “ ,  GGA, (ES, Fleisch), 25. Juni 2010, C 166/8/2010 
„ K h a o  H o m  M a l i  T h u n g  K u l a  R o n g - H a i “ ,  GGA, (Königreich Thailand, Reis), 
 29. Juni 2010, C 169/7/2010 
„ F a g i o l i  B i a n c h i  d i  R o t o n d a “ ,  GU, (IT, weiße Bohnen), 29. Juni 2010,  
 C 169/12/2010 
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Mit diesen Veröffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) 
Nr. 510/2006. 
 
Ebenfalls veröffentlicht wurden  
im Amtsblatt vom 10. Juni 2010, C 151/23/2010, der Antrag auf Änderung der Spezifikation 
zu der eingetragenen Bezeichnung „ C e r e z a s  d e  l a  M o n t a ñ a  d e  A l i c a n t e “   (ES, 
Früchte, ABl. L 148/8/1996, L 185/3/2004; Änderung der Beschreibung, des Geografischen 
Gebietes)  
im Amtsblatt vom 18. Juni 2010, C 158/12/2010, der Antrag auf Änderung der Spezifikation 
zu der eingetragenen Bezeichnung „ W e l s h  B e e f “   (GB, Fleisch, ABl. C 21/18/2000,  
L 318/4/2002; Änderung der Beschreibung, des Ursprungsnachweises, des Erzeugungsver-
fahrens, des Zusammenhangs mit dem geografischen Gebiet, der Etikettierung)  
im Amtsblatt vom 22. Juni 2010, C 162/7/2010, der Antrag auf Änderung der Spezifikation zu 
der eingetragenen Bezeichnung „ P e c o r i n o  S a r d o “   (IT, Käse, ABl. L 163/20/96,  
L 168/10/2003, L 311/23/2009; Änderung des Ursprungsnachweises, des Herstellungsver-
fahrens, der Etikettierung)  
im Amtsblatt vom 23. Juni 2010, C 163/16/2010, der Antrag auf Änderung der Spezifikation 
zu  der  eingetragenen  Bezeichnung  „ C h i a n t i  C l a s s i c o “    (IT, Natives Olivenöl,  ABl.  
C 93/2/2000, L 281/12/2000; Änderung der Beschreibung, des Ursprungsnachweises, des 
Herstellungsverfahrens)   
im Amtsblatt vom 26. Juni 2010, C 168/10/2010, der Antrag auf Änderung der Spezifikation 
zu der eingetragenen Bezeichnung „ R o b i o l a  d i  R o c c a v e r a n o “   (IT, Käse, ABl.  
L 163/20/96, L 168/10/2003, L 311/23/2009; Änderung der Beschreibung, des Geografischen 
Gebiets, des Ursprungsnachweises, des Erzeugungsverfahrens, des Zusammenhangs mit 
dem geografischen Gebiet, der Etikettierung, Sonstiges). 
 
Auch  mit  diesen  Veröffentlichungen  wurde  gemäß  Art. 9 Abs. 2 der  Verordnung  (EG)  
Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt. 
 
Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz  BGBl. I Nr. 126/2009  sind  Einsprüche  gemäß  Art. 7  Abs. 2  der  VO  (EG)  
Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, 
Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete 
Einspruch (ggf. zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige 
Beilagen müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patent-
amt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt  Beila-
gen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at). 

 
 

Ernennung  
 
Mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2010 hat der  Herr  Bundespräsident  Oberrat  Ing. Mag.iur.  
J o h a n n  W i p l i n g e r  zum Hofrat ernannt.  
 
Oberrat Dipl.Ing. F e r d i n a n d  K o s k a r t i  führt mit 1. Juli 2010 ebenfalls den Titel Hofrat.   

 
 

Nachruf Hofrat i.R. Dr.Gerhard Kotyza 
 
Betroffen und mit tiefer Trauer mussten aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des österreichischen Patentamtes Anfang Juni die Nachricht vom Ableben ihres Kollegen 
i.R. und, für viele Freundes, Dr. G e r h a r d  K o t y z a , erfahren. 
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Gerhard Kotyza wurde im Dezember 1948 in Gmunden geboren. Nach Ablegung der Reife-
prüfung beschloss er sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien im 
Jahr 1973 mit der Promotion zum Doktor der Rechte. 
 
Als Sohn eines Patentanwalts schon frühzeitig mit der Welt des gewerblichen Rechtsschut-
zes in Berührung gekommen, machte er dieses Rechtsgebiet mit seinem Eintritt 1974 in das 
Österreichische Patentamt zu seiner Berufung. Im Sommer 1977 erfolgte nach Ablegung der 
erforderlichen Fachprüfungen mit ausgezeichneter Beurteilung die Ernennung zum ständi-
gen rechtskundigen Mitglied des Österreichischen Patentamtes durch den Bundespräsiden-
ten.  
 
In den folgenden Jahren in den beiden juristischen Anmeldeabteilungen und in der Präsidial-
abteilung für Information und Öffentlichkeitsarbeit tätig, schien für Rat und später Oberrat 
Gerhard Kotyza eine seinen Anlagen und hervorragenden Kenntnissen entsprechende Kar-
riere vorgezeichnet, bis, beginnend Mitte der 80-Jahre, verstärkt Symptome einer chroni-
schen Erkrankung sich bemerkbar machten, die auch zu einer fortschreitenden Abnahme 
seines Hör- und Sehvermögens führten. 
Dr. Kotyza ist dieser folgenschweren Herausforderung mit der im besonders eigenen Beharr-
lichkeit und unerschütterlichem Pflichtbewusstsein entgegengetreten und hat fortan seine 
Arbeit in der Rechtsabteilung B unter Zuhilfenahme eines vergrößernden Lesegeräts erle-
digt. Besonders Juristinnen und Juristen, die bei ihm in den Folgejahren ihre Ausbildung im 
Markenrecht genossen, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen des Hau-
ses, die mit - ab 1995 Hofrat - Dr. Kotyza beruflich zu tun hatten, konnten nicht anders als 
mit Bewunderung und großer Anerkennung die von ihm aus dem Gedächtnis abrufbare im-
mense Fach - und detaillierte Aktenkenntnis aber auch die menschliche Größe, die aus sei-
ner Reaktion auf die krankheitsbedingte Herausforderung spürbar wurde, zur Kenntnis neh-
men. Für viele von ihnen war Dr. Kotyza im Lauf der Jahre nicht nur gesuchter Ansprech-
partner bei allen Fragen betreffend den gewerblichen Rechtsschutz sondern auch und be-
sonders väterlicher Mentor und Freund.  
 
Ab dem Jahr 2002 der Rechtsabteilung internationales Markenwesen zugehörig, widmete 
Hofrat Dr. Kotyza als Doyen unter den rechtskundigen Mitgliedern der Abteilung sich  
schwerpunktmäßig der Prüfung internationaler Marken nach dem Madrider Markensystem. 
Während seiner gesamten beruflichen Laufbahn war Dr. Kotyza darüber hinaus ein wegen 
seiner Kenntnisse und Eigenschaften geschätztes Mitglied der Beschwerde- und Nichtig-
keitsabteilung. Viele richtungweisende Entscheidungen sind unter seiner Mitwirkung als Re-
ferent oder stimmführendes Senatsmitglied ergangen.  
 
In Anerkennung seiner weit über das übliche Maß hinausgehenden Leistungen wurde Hofrat 
Dr. Kotyza vom Bundespräsidenten 2001 das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik Österreich verliehen. 
  
2003 erfolgte die Übersiedlung des Österreichischen Patentamtes in die Räumlichkeiten in 
der Dresdner Straße – für Dr. Kotyza nach mehr als 28 Jahren im Amtsgebäude Kohlmarkt 
eine weitere Herausforderung und zu Beginn doch beschwerliche Umstellung auf eine geän-
derte Umgebung.  
 
Eine weitere Verschlechterung seines allgemeinen Gesundheitszustands im Jahr 2004 er-
zwang nach mehr als 30 Dienstjahren die Versetzung in den Ruhestand. 
 
Auch in der nachfolgenden Lebensphase ist  Dr. Kotyza immer mit den Kolleginnen und Kol-
legen des Patentamts verbunden geblieben, bis zuletzt ist der persönliche Kontakt zu diesen 
aufrecht geblieben und galt sein Interesse den Entwicklungen am Amt, so etwa der bevor-
stehenden Einführung des Markenwiderspruchsverfahrens.  
Ungebrochen blieb auch seine Liebe und seine Begeisterung für Kunst und Kultur, so be-
sonders seine Hingabe zur Musik. 
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Mit Gerhard Kotyza verliert die Patentamtsfamilie ein Mitglied, das in bewundernswerter Wei-
se vorgelebt hat, schweren Schicksalsschlägen und Herausforderungen mit Würde und inne-
rer Zuversicht zu begegnen. Quellen der dafür nötigen Stärke waren sein tiefempfundender 
und gelebter Glaube aber besonders auch die Verbundenheit mit seiner Gattin Friederike 
und deren unermüdliche Unterstützung. Ihr gilt unsere besondere Anteilnahme.    
 
In der Erinnerung und im Herzen all jener Kolleginnen und Kollegen, denen es vergönnt war, 
mit ihm zu arbeiten, ihn näher kennen zu lernen, ihn Freund zu nennen, wird Gerhard Kotyza 
immer seinen Platz behalten.           

 
 

Abgänge 
 

Im Juni sind Herr  M e d h a t   E l - G o h a r y ,  Frau  S a n d r a  S c h m i d   und  Frau  Mag.  
H e l e n e  B a u m g a r t n e r  aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen  
Patentamtes ausgeschieden. 

 
Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute! 
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Anhang 1:  
 

Artikel 7 

Änderung des Gebührengesetzes 1957 

Das Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267/1957, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 9/2010, wird wie folgt geändert: 

1. § 11 Abs. 1 Z 1 lautet: 

 „1. bei Ansuchen um Erteilung und Ausfolgung eines Aufenthaltstitels (§ 14 Tarifpost 8 Abs. 5) sowie bei 
den im § 14 Tarifpost 10 Abs. 1 Z 1 bis 9 angeführten Schriften in Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- 
und Musterangelegenheiten mit Überreichung, bei den übrigen Eingaben sowie bei Beilagen und Proto-
kollen gemäß § 14 Tarifpost 7 Abs. 1 Z 1 und 2 in dem Zeitpunkt, in dem die das Verfahren in einer In-
stanz schriftlich ergehende abschließende Erledigung über die in der Eingabe enthaltenen Anbringen 
zugestellt wird;“ 

2. § 14 Tarifpost 1 Abs. 3 entfällt. 

3. § 14 Tarifpost 6 Abs. 2 Z 5 entfällt und die bisherige Z 6 erhält die Bezeichnung Z 5. 

4. § 14 Tarifpost 10 lautet: 

 „10 Schriften in Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Musterangelegenheiten 

(1) 
 1. Anmeldungen von Patenten, Gebrauchsmustern, Schutzzertifikaten oder Halbleiterschutz-

rechten, Schutzzertifikatsverlängerungen, Anträge auf Recherchen und Gutachten, Ein-
sprüche oder Widersprüche, je Antrag ........................................................ .......................50 Euro 

 2. Anmeldungen oder Warenerweiterungen von Marken, je Antrag ............... .......................30 Euro 
 3. Anmeldungen von Mustern, je Antrag ........................................................ .......................20 Euro 
 4. Beschwerden an die Rechtsmittelabteilung, je Antrag ................................. .......................30 Euro 
 5. Anträge zur Einleitung von Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung, je Antrag ..............230 Euro 
 6. Berufungen und Beschwerden an den Obersten Patent- und Markensenat, je Antrag .........80 Euro 
 7. Anträge auf Änderung des Namens oder der Firma des Anmelders oder Rechtsinhabers, 

Anträge auf Änderung des Anmelders oder Rechtsinhabers, auf Eintragung oder Löschung 
einer Lizenz oder Lizenzübertragung, eines Pfandrechtes oder eines sonstigen, insbesonde-
re dinglichen Rechtes, sowie Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, je An-
trag ............................................................................................................... .......................40 Euro 

 8. Anträge auf Eintragung einer Streitanmerkung, je Antrag .......................... .......................15 Euro 
 9. Anträge auf Veröffentlichung oder Berichtigung von Übersetzungen europäischer Patent-

schriften, je Antrag ...................................................................................... .......................30 Euro 
 10. Registerauszüge, je Auszug ......................................................................... .......................23 Euro 
 11. Prioritätsbelege, je Beleg ............................................................................. ......................75 Euro. 

(2) Wird vom Patentamt zur Geltendmachung von Prioritätsrechten in anderen Ländern gleichzeitig die 
Herstellung mehrerer Abschriften (Prioritätsbelege) von Patentanmeldungen oder Gebrauchsmusteranmeldungen 
begehrt, so ist die Gebühr nur für eine Abschrift (Prioritätsbeleg) zu entrichten; auf der zweiten und jeder weite-
ren Abschrift ist vom Patentamt ein Vermerk über die Gebührenfreiheit nach dieser Bestimmung anzubringen. 

(3) Eingaben gemäß Abs. 1 Z 1 bis 9 und Eingaben um Ausstellung der in Abs. 1 Z 10 und 11 angeführten 
Schriften sind von der Gebührenpflicht des § 14 Tarifpost 6 Abs. 1 befreit. Beilagen, die einer gemäß Abs. 1 
gebührenpflichtigen Eingabe oder Niederschrift beigelegt oder zu dieser nachgereicht werden, sind von der Ge-
bührenpflicht des § 14 Tarifpost 5 befreit. Registerauszüge gemäß Abs. 1 Z 10 sind von der Gebührenpflicht des 
§ 14 Tarifpost 4 Abs. 1 Z 2 und Abschriften von der Gebührenpflicht des § 14 Tarifpost 1 befreit.“ 

5. In § 37 wird folgender Abs. 26 angefügt: 

„(26) § 11 Abs. 1 Z 1, § 14 Tarifpost 6 Abs. 2 Z 5 und Tarifpost 10, jeweils in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 34/2010, treten mit 1. Juli 2010 in Kraft und sind auf alle Sachverhalte anzuwenden, für die 
die Gebührenschuld nach dem 30. Juni 2010 entsteht. § 11 Abs. 1 Z 1, § 14 Tarifpost 1 Abs. 3 und Tarifpost 6 
Abs. 2 Z 5 und 6, jeweils in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 34/2010, treten mit 1. Juli 2010 
außer Kraft und sind letztmalig auf alle Sachverhalte anzuwenden, für die die Gebührenschuld vor dem 
1. Juli 2010 entsteht. Für die in § 14 Tarifpost 10 Abs. 1 angeführten Eingaben und Niederschriften, für die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes noch keine Gebührenschuld gemäß § 11 Abs. 1 entstanden 
ist, entsteht die Gebührenschuld nach § 14 Tarifpost 10 mit dem 1. Juli 2010.“ 
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Erläuternde Bemerkungen:  
Gebührengesetz 1957: 
– In Patent-, Gebrauchsmuster-, Markenschutz- und Musterschutzangelegenheiten fallen eine Vielzahl 
von gebührenpflichtigen Schriften an, von denen jede einzelne zu vergebühren ist. 
 
Ziele/Inhalt: 
Gebührengesetz 1957: 
– Wie schon in anderen Verwaltungsverfahren wird eine Pauschalgebühr eingeführt. 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes für die Änderungen im Gebührengesetz 1957: 
In Zusammenhang mit Verfahren und Amtshandlungen vor dem Österreichischen Patentamt sind parallel 
zu Verfahrens- und Ausfertigungsgebühren gemäß dem Patentamtsgebührengesetz – PAG, BGBl. I 
Nr. 149/2004, in den meisten Fällen nach förmlichem Abschluss der Verfahren auch Gebühren nach dem 
Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267, zu entrichten. Die Rechtslage sieht unterschiedliche Formen der 
Art und des Zeitpunktes der Gebührenentrichtung vor, was eine Mehrfachzahlung und nachträgliche 
Berechnung der angefallenen Schriftengebühren mit sich bringt. 
In einem ersten Schritt wurden durch die jüngste Novellierung des PAG, BGBl. I Nr. 126/2009, im 
Patent- und Markenanmeldeverfahren verschiedene Gebühren, die bis dahin zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten zu entrichten waren, zu einer einzigen, bei der Anmeldung zu entrichtenden Gebühr 
zusammengefasst. 
Der Entwurf sieht nunmehr in einem weiteren Schritt im Sinne einer teilweisen Bereinigung von 
Doppelgleisigkeiten eine Pauschalierung der nach dem Gebührengesetz zu entrichtenden 
Schriftengebühren sowie das Entstehen der Gebührenschuld mit Beginn der Verfahren (Überreichung der 
Eingaben) vor, um eine gleichzeitige Entrichtung mit den übrigen Verfahrensgebühren zu ermöglichen. 
Die vorgesehenen Reformmaßnahmen stellen massive Erleichterungen für die Gebührenschuldner dar, da 
in Zukunft in mehr als 20 000 Fällen eine zusätzliche Gebühreneinzahlung und aufwändige Berechnung 
entfällt und eine wesentlich höhere Übersichtlichkeit der zu zahlenden Gebühren bewirkt wird. Damit 
wird einerseits der Aufwand für die Einzahler (Zeitaufwand für Gebührenzahlung, Evidenthaltung von 
verschiedenen unterschiedlichen Zahlungsfristen, Spesen im Zahlungsverkehr etc.) spürbar reduziert und 
andererseits die Transparenz hinsichtlich der für Verfahren und Amtshandlungen zu zahlenden Gebühren 
deutlich erhöht. 
Darüber hinaus entstehen auch Einsparungen in der Vollziehung, da sich hinsichtlich der jährlichen 
Einnahmen von nahezu 700 000 Euro aus Schriftengebühren im Bereich des Österreichischen Patentamts 
ein geringerer Verwaltungsaufwand (Berechnung und Mitteilung der Höhe von Gebühren, sowie 
Aufnahme von Befunden, etc.) ergibt. Aufgrund der besseren Transparenz ist auch mit Einsparungen im 
Bereich der Finanzverwaltung zu rechnen, da die geplanten Maßnahmen in weiterer Folge auch zur 
Reduktion von Verfahren wegen Verkürzung von Schriftengebühren (ca. 1 200 Fälle pro Jahr) führen 
werden. 
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Anhang 2:  
 
 

Verordnung des Präsidenten des Patentamtes betreffend Gebühren  
für internationale Recherchen im Rahmen des PCT 

Aufgrund des § 13 Abs. 4 und Abs. 9 des Patentamtsgebührengesetzes, BGBl. I Nr. 149/2004, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 126/2009, wird verordnet: 

§ 1. Sofern sich die Gebühr für die Durchführung der Internationalen Recherche nicht gemäß § 13 Abs. 3 
des Patentamtsgebührengesetzes ermäßigt, wird sie, wenn der Anmelder beantragt, dass die Ergebnisse einer 
früheren Recherche des Patentamts, einer anderen Internationalen Recherchenbehörde oder von einem sonstigen 
Patentamt Berücksichtigung finden sollen, und wenn der internationale Recherchenbericht ganz oder teilweise 
auf die Ergebnisse der genannten Recherche gestützt werden kann, gemäß § 2 teilweise zurückerstattet. 

§ 2. Wenn die frühere Recherche ganz oder zum wesentlich überwiegenden Teil bei der Erstellung des in-
ternationalen Recherchenberichtes verwendet werden kann, wird bei einer Recherche 
 1. des Patentamts ................................................................................... 75 vH, 
 2. einer anderen Internationalen Recherchenbehörde ........................... 50 vH, 
 3. von einem sonstigen Patentamt ......................................................... 25 vH 
der Gebühren gemäß § 13 Abs. 1 und Abs. 2 des Patentamtsgebührengesetzes zurückerstattet. 

§ 3. (1) Die Gebühr für eine ergänzende Recherche gemäß § 13 Abs. 9 des Patentamtsgebührengesetzes, die 
das Patentamt als Internationale Recherchenbehörde erstellt, beträgt: 
 1. bei einer Recherche in der europäischen und nordamerikanischen 
  Dokumentation .......................................................................... 1 190 Euro, 
 2. bei einer Recherche im deutschsprachigen Volltext ..................... 850 Euro, 
 3. bei einer vollständigen PCT-Recherche .................................... 1 700 Euro. 

(2) Die Gebühr gemäß Abs. 1 wird zur Gänze zurückerstattet, wenn der Antrag auf eine ergänzende Re-
cherche als nicht gestellt gilt, bevor das Patentamt die ergänzende Recherche begonnen hat. 

§ 4. (1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2010 in Kraft. 

(2) Die Verordnung betreffend die anteilige Rückerstattung der Gebühr für internationale Recherchen im 
Rahmen des PCT, PBl. I. Teil 2009, Nr. 12, Anhang, tritt mit Ablauf des 31. Juli 2010 außer Kraft. 
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Anhang 3:  

 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2010 Ausgegeben am 29. Juni 2010 Teil II 

198. Verordnung: Änderung der Patentamtsgebührenverordnung (PAGV) 

198. Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, mit der die 
Patentamtsgebührenverordnung (PAGV) geändert wird 

Auf Grund der §§ 20, 22 und 29 des Patentamtsgebührengesetzes BGBl. I Nr. 149/2004, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2009, wird verordnet: 

Die Patentamtsgebührenverordnung (PAGV), BGBl. II Nr. 469/2005, wird, wie folgt, geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Z 1 bis 3 lautet: 
 „1. für Prioritätsbelege ....................................................................................... ........................... 25 €, 
 2. für vom Patentamt angefertigte Kopien aus Akten und die Bestätigung ihrer Übereinstim-

mung mit dem Original oder Kopien der früheren Recherche für internationale Anmeldun-
gen ................................................................................................................ ........................... 25 €, 

 3. für die Bestätigung der Übereinstimmung durch die Partei angefertigter Kopien mit dem 
Original......................................................................................................... ..........................40 €,“ 

2. Der bisherige § 3 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; ihm wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) § 1 Abs. 1 Z 1 bis 3 in der Fassung der Verordnung, BGBl. II Nr. 198/2010, tritt am 1. Juli 2010 in 
Kraft.“ 

Bures 
 

  
 



 
 
P R E I S L I S T E 
 
I. RECHERCHEN (Nettopreise)  
 

MARKE € netto zuzüglich 20 % USt. 
Markenähnlichkeitsrecherche Standard 125,00 
Markenähnlichkeitsrecherche 24h 150,00 
Markenähnlichkeitsrecherche 3h 170,00   
Konkurrenzbeobachtung Jahresabo 280,00   
Aufpreis für Firmenbuchrecherche 35,00   
Ranking inkl. 5 Klassen 180,00   
Ranking Plus inkl. 5 Klassen 290,00   
Klassenzuschlag pro 10 Klassen 25,00*   
Registerauszug 15,00   
Inhaberauskunft (ang.+reg.) 120,00   
Überblick Schutzrechte 300,00   
Übersetzung Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 95,00   
Markenrecherche in Europa (CETMOS) Preis auf Anfrage   
Datenpaket Marke Preis auf Anfrage 
 
* Dieser Zuschlag wird bei allen Ranking-Aufträgen sowie bei Aufträgen, die Bilder enthalten ab der 6. Klasse verrechnet. 
 

MUSTER (Design) € netto zuzüglich 20 % USt. 
Registerauszug 15,00   
Inhaberauskunft 50,00 
Datenpaket Muster Preis auf Anfrage 
   

PATENT – aktueller Stand der Technik 
Die Nettopreise für Standardaufträge beinhalten eine Recherche mit dem in der Klammer angegebenen Stundenaufwand, bei 
komplexeren Aufträgen erhalten Sie innerhalb von 2 Werktagen ein individuelles Angebot für Ihren Auftrag. 
Bei Recherchen in den Klassen C07 (organ. Chemie) und A61K (Pharmazie) fallen zusätzlich Datenbankkosten von € 400,00 (netto, 
zuzüglich 20 % USt.) an. 
 
 Standard-Dienstleistung Standard-Datenbankenzuschlag 
 € netto zuzüglich 20 % USt. € netto zuzüglich 20 % USt. 
Expressrecherche 4 Wochen (12h) 1.000,00  200,00 
Expressrecherche 2 Wochen (12h) 1.500,00  200,00 
Expressgutachten 4 Wochen (6h) 1.100,00   
Technologiefeldrecherche (20h) 2.000,00 250,00 
Detailauskunft (2h) 150,00   
Patentbeobachtung/Monitoring (2h) 270,00 
Recherche zur Rechtsbeständigkeit 4 Wochen (18h) ab 2.100,00  300,00 
Gutachten zur Rechtsbeständigkeit 4 Wochen (9h) ab 2.200,00   
Recherche zur Rechtsbeständigkeit 1 Woche (18h) ab 5.700,00  300,00 
Gutachten zur Rechtsbeständigkeit 1 Woche (9h)   ab 5.500,00   
Verletzungsrecherche 4 Wochen (20h) ab 3.000,00  300,00 
Verletzungsgutachten 4 Wochen (16h) ab 3.000,00 
Datenpaket Patent Preis auf Anfrage   
Patentstatistische Technologie- und Marktdaten Preis nach Vereinbarung und Stundenaufwand 
Patentbewertung (mit IPscore) für österreichische KMUs Preis nach Vereinbarung und Stundenaufwand 
 

serv.ip - ein privatrechtliches Unternehmen des Österreichischen Patentamtes 
Dresdner Straße 87 · A-1200 Wien · Telefon +43 (0)1 534 24 77 · Telefax + 43 (0)1 534 24 78 · www.servip.at · servip@patentamt.at · DVR 4002286 
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II. RECHERCHEN (Bruttopreise) 
 
MARKE € brutto inklusive 20 % USt. 
Markenähnlichkeitsrecherche Standard 150,00 
Markenähnlichkeitsrecherche 24h 180,00 
Markenähnlichkeitsrecherche 3h 204,00   
Konkurrenzbeobachtung Jahresabo 336,00   
Aufpreis für Firmenbuchrecherche 42,00   
Ranking inkl. 5 Klassen 216,00   
Ranking Plus inkl. 5 Klassen 348,00   
Klassenzuschlag pro 10 Klassen 30,00*   
Registerauszug 18,00   
Inhaberauskunft (ang.+reg.) 144,00   
Überblick Schutzrechte 360,00   
Übersetzung Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 114,00   
Markenrecherche in Europa (CETMOS) Preis auf Anfrage   
Datenpaket Marke Preis auf Anfrage 
 
* Dieser Zuschlag wird bei allen Ranking-Aufträgen sowie bei Aufträgen, die Bilder enthalten ab der 6. Klasse verrechnet. 
 

MUSTER (Design) € brutto inklusive 20 % USt. 
Registerauszug 18,00   
Inhaberauskunft 60,00 
Datenpaket Muster Preis auf Anfrage 
   

PATENT – aktueller Stand der Technik 
Die Bruttopreise für Standardaufträge beinhalten eine Recherche mit dem in der Klammer angegebenen Stundenaufwand, bei 
komplexeren Aufträgen erhalten Sie innerhalb von 2 Werktagen ein individuelles Angebot für Ihren Auftrag. 
Bei Recherchen in den Klassen C07 (organ. Chemie) und A61K (Pharmazie) fallen zusätzlich Datenbankkosten von € 480,00 (brutto, 
inklusive 20 % USt.) an. 
 
 Standard-Dienstleistung Standard-Datenbankenzuschlag 
 € brutto inklusive 20 % USt. € brutto inklusive 20 % USt. 
Expressrecherche 4 Wochen (12h) 1.200,00  240,00 
Expressrecherche 2 Wochen (12h) 1.800,00  240,00 
Expressgutachten 4 Wochen (6h) 1.320,00   
Technologiefeldrecherche (20h) 2.400,00 300,00 
Detailauskunft (2h) 180,00   
Patentbeobachtung/Monitoring (2h) 324,00 
Recherche zur Rechtsbeständigkeit 4 Wochen (18h) ab 2.520,00  360,00 
Gutachten zur Rechtsbeständigkeit 4 Wochen (9h) ab 2.640,00   
Recherche zur Rechtsbeständigkeit 1 Woche (18h) ab 6.840,00  360,00 
Gutachten zur Rechtsbeständigkeit 1 Woche (9h)   ab 6.600,00   
Verletzungsrecherche 4 Wochen (20h) ab 3.600,00  360,00 
Verletzungsgutachten 4 Wochen (16h) ab 3.600,00 
Datenpaket Patent Preis auf Anfrage   
Patentstatistische Technologie- und Marktdaten Preis nach Vereinbarung und Stundenaufwand 
Patentbewertung (mit IPscore) für österreichische KMUs Preis nach Vereinbarung und Stundenaufwand 
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III. DATEN-ZUGRIFF € netto 20% USt. € brutto 
Anmeldegebühr 30,00 6,00 36,00 
pro Minute 2,50 0,50 3,00 
 

IV. KOPIERSERVICE € netto 20% USt. € brutto 
A4 Kopien von Papiervorlagen pro Seite 0,25 0,05 0,30 
A4 Kopien von Patentdokumenten aus Datenbanken pro Seite 0,25 0,05 0,30 
A4 Kopien von Aktenteilen oder Patentdokumenten der Bibliothek pro Seite 0,63 0,12 0,75 
A4 Expresskopien/A3 Kopien pro Seite 1,00 0,20 1,20 
A4 Mehrfachkopien pro Seite 0,50 0,10 0,60 
A4 Kopien von CD-Rom pro Seite 0,33 0,07 0,40 
A4 Farbkopien 1,08 0,22 1,30 
Österreichische Patent- und Gebrauchsmusterschriften auf CD-Rom (Abo) 725,00 145,00 870,00 
 

V. PUBLIKATIONEN - ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT € netto 10 % USt. € brutto 

Österreichisches Patentblatt  
Teil I & II (Einzelexemplar) 28,18 2,82 31,00 
Teil I (Abonnement) 67,27 6,73 74,00 
Teil II (Abonnement) 229,09 22,91 252,00 
Teil I & II (Abonnement) 292,73 29,27 322,00 
Teil IIA (Abonnement) 103,64 10,36 114,00 
Teil IIB (Abonnement) 142,73 14,27 157,00 
 
Österreichisches Gebrauchsmusterblatt 
Einzelexemplar 6,82 0,68 7,50 
Abonnement 67,27 6,73 74,00 
 
Österreichischer Markenanzeiger 
Markenanzeiger s/w (Einzelexemplar) 12,27 1,23 13,50 
Markenanzeiger in Farbe (Einzelexemplar) 22,73 2,27 25,00 
Markenanzeiger s/w (Abonnement) 124,55 12,45 137,00 
Markenanzeiger in Farbe (Abonnement) 227,27 22,73 250,00 
 
Österreichischer Musteranzeiger 
Musteranzeiger s/w (Einzelexemplar) 12,27 1,23 13,50 
Musteranzeiger in Farbe (Einzelexemplar) 22,73 2,27 25,00 
Musteranzeiger s/w (Abonnement) 124,55 12,45 137,00 
Musteranzeiger in Farbe (Abonnement) 227,27 22,73 250,00 
 

Österreichische Patentschrift 6,82 0,68 7,50 
Österreichische Gebrauchsmusterschrift 6,82 0,68 7,50 
Österreichische E-Schrift 6,82 0,68 7,50 
Mehrdrucke von Patentschriften (10 bis 19 Exemplare) 4,73 0,47 5,20 
Mehrdrucke von Patentschriften (20 bis 49 Exemplare) 4,27 0,43 4,70 
Auswertung bibliographischer Daten 380,00 38,00 418,00 
 

VI. SONSTIGE KOSTEN € netto 20% USt. € brutto 
Faxgebühr Wien pro Seite 0,46 0,09 0,55 
Faxgebühr Bundesländer pro Seite 0,92 0,18 1,10 
Faxgebühr Ausland pro Seite 1,83 0,37 2,20 
Porto und Verpackung    nach Aufwand 

 
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
 

Stand: 1. August 2010 

http://www.servip.at/AGB


 

                                                                                       

 

       
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geschäftsverteilung und Personaleinteilung   
 
 
 

gemäß §§ 60 Abs.2 und 61 Abs. 2 und 3 Patentgesetz 1970 
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Adresse:  1200 Wien, Dresdner Straße 87 
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Präsident 
 
 

Mag.Dr.iur. Friedrich RÖDLER 
Tel.DW 100 

 
 
 
 
Dem Präsidenten unmittelbar unterstellt: 
 
 
Büro des Präsidenten (BHP) 

 
 Leiterin: VB(v1) Tamara FRÜHWIRTH, Tel.DW 101 

 
Mitarbeiter: VB(v3) Markus MATHES, Tel. DW 102 
    (Doppelzuteilung ÖA) 
 

Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations (ÖA) 
 

1. Koordination des nationalen und internationalen Außenauftritts  
2. strategische Öffentlichkeitsarbeit, Medien  
3. Koordination der „intellectual property awareness activities“ (Team „public awareness“) sowohl mit 

nationalen Kooperationspartnern als auch mit anderen Behörden für den gewerblichen Rechts-
schutz, insbesondere der Europäischen Kommission, dem Europäischen Patentamt (EPA), dem 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) und der Weltorganisation für Geistiges Eigentum 
(WIPO) 

4. Planung und Koordination von internationalen und nationalen Fachveranstaltungen hinsichtlich der 
gewerblichen Schutzrechte und der Serviceleistungen des Österreichischen Patentamtes, insbeson-
dere für die Zielgruppen Einzelerfinder, kleine und mittlere Unternehmen, Schüler, Angehörige von 
Universitäten und Fachhochschulen und andere im Innovationsgeschehen tätige Stellen 

5. Redaktion von Internet und Intranet 
6. Herausgabe, Redaktion und Vertrieb des periodischen ÖPA-Newsletter 
7. Kundencenter 

 
 Leiterin: prov. VPräs. Mag.Dr.phil. Andrea SCHEICHL MAS, Tel.DW 216 
  
 Stellvertreterin: VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152 

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut: 
� Analyse der Geschäftsprozesse sowie Prozessoptimierung im Sinne einer verbesserten Kom-

munikation nach Pkt. 1 und 2 
� Informationsmanagement-Aufbereitung und Contentevaluierung im Sinne der strategischen Po-

sitionierung des ÖPA in seiner doppelten Rolle als Zentralbehörde für den gewerblichen Rechts-
schutz und als Dienstleister nach Pkt. 1 

� Wissensorganisation im Sinne von Weiterentwicklung und Organisation von Fortbildungspro-
grammen für die Öffentlichkeit nach Pkt. 3 

      
 Mitarbeiter:   
    VB(v2) Cornelia ZOPPOTH, Tel.DW 119 
 
    VB(v3) Markus MATHES, Tel.DW 102 (Doppelzuteilung BHP) 
 
    dienstzugeteilt:  
    VB(v2) Mag.phil. Christian LAUFER, Tel.DW 340  
 



 

Geschäftsverteilung ÖPA                                     gültig ab 1.7.2010 

6 
 
 
Kundencenter 
Kundenhelpdesk: 
Bürgerservice, Beschwerdeportal, Erteilung von persönlichen, telefonischen und eMail-Auskünften im First- 
(allgemeiner) und Second-Level-Support (juristischer und technischer Auskunftsdienst). 
 
Eingangs- und Abgangsstelle: 
Kundenempfang und -betreuung, Übernahme und Abfertigung von Geschäftsstücken betreffend nationale, 
internationale und europäische Patentanmeldungen; nationale, internationale und Gemeinschaftsmarken-
anmeldungen;  Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz- und Musteranmeldungen sowie Re-
cherchen und Gutachten; formale Überprüfung der einlangenden Geschäftsstücke; allgemeine Auskunftser-
teilung; Zahlstelle. 
 
 
Leiterin: VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152 
 
Fachinspektor Alexander BRACHER, Tel.DW 138 

• Mit Angelegenheiten des First-Level-Auskunftsdienstes betraut 
 

VB(v3) Stephan HOFNER, Tel.DW 594 

VB(v3) Danielle FÜHRER-MANSOUR, Tel.DW 248 (50 % teilbeschäftigt) 

VB(v3) Marieclaire KLAUS, Tel.DW 595 

VB(v3) Jasmina HADZI-SABIC, Tel.DW 176 

 

Bereich Zahlstelle 
 
VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152 

VB(v3) Stephan HOFNER, Tel.DW 594 

VB(v3) Marieclaire KLAUS, Tel.DW 595 

VB(v3) Jasmina HADZI-SABIC, Tel.DW 176 

 
weitere Mitglieder des Teams “Kundencenter” siehe Anhang I 
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Rechtsmittelabteilung 
 
 
Vorsitzende: 
 
N.N. 

Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER, Tel.DW 253 

 

prov. Vorsitzende: 

Oberrätin Mag.iur. Maria Daniela MUTZ, Tel.DW 226 

 

fachtechnische Vorsitzende: 
 

• Mit den Verfahren betreffend technische Schutzrechte gemäß Pkt. 2. – 3. betraut 

 
Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351 

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466  

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345  

 
 
1. Verfahren über Beschwerden gegen Beschlüsse einer Rechtsabteilung in Patent-, Schutzzertifikats-, 

Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz-, Marken- und Markenwiderspruchs- sowie Musterangelegenheiten  
2. Verfahren über Beschwerden gegen Beschlüsse einer Technischen Abteilung in Patent-, einschließlich 

Einspruchsangelegenheiten, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzangelegenheiten 
3. Verfahren über Widersprüche gegen eine vom Patentamt nach Art. 17 Abs. 3 lit. a PCT oder nach 

Art. 34 Abs. 3 lit. a PCT festgesetzte zusätzliche Gebühr  
 

 
Mitglieder: 
 
Zu Mitgliedern der Rechtsmittelabteilung werden berufen: 
Alle Mitglieder des Patentamtes. 
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Nichtigkeitsabteilung 
 
 
Vorsitzende: 
 
N.N. 

Oberrätin Mag.iur. Petra ASPERGER, Tel.DW 253 

 

prov. Vorsitzende: 

Oberrätin Mag.iur. Maria Daniela MUTZ, Tel.DW 226 

 
 
fachtechnische Vorsitzende: 

• Mit den Verfahren gemäß Pkt. 1. – 4. betraut 

Hofrätin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351 

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466  

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345  

 

1. Verfahren über Anträge betreffend Patente: Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung und Abhängig-
erklärung von Patenten; Nennung als Erfinder nach § 20 Abs. 5 PatG; Anerkennung des Patent-
Vorbenützerrechtes; Feststellungsanträge bei Patenten; Erteilung und Aufhebung von Zwangslizenzen 
bei Patenten 

2. Verfahren über Anträge betreffend Schutzzertifikate: Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung und 
Abhängigerklärung von Schutzzertifikaten; Nennung als Erfinder nach § 7 SchZG iVm § 20 Abs. 5 PatG; 
Anerkennung des Schutzzertifikat-Vorbenützerrechtes; Feststellungsanträge bei Schutzzertifikaten; Er-
teilung und Aufhebung von Zwangslizenzen bei Schutzzertifikaten 

3. Verfahren über Anträge betreffend Gebrauchsmuster: Rücknahme, Nichtigerklärung, Aberkennung und 
Abhängigerklärung von Gebrauchsmustern; Nennung als Erfinder nach § 8 Abs.4 GMG; Anerkennung 
des Gebrauchsmuster-Vorbenützerrechtes; Feststellungsanträge bei Gebrauchsmustern 

4. Verfahren über Anträge betreffend Halbleiterschutzrechte: Nichtigerklärung und Aberkennung von Halb-
leiterschutzrechten; Feststellungsanträge bei Halbleiterschutzrechten 

5. Verfahren über Anträge betreffend Marken: Löschung bzw.  Unwirksamerklärung von Marken gemäß §§ 
30, 30a Abs. 1, 31, 32, 33, 33a, 33b, 33c und 34 MSchG; Übertragung von Marken gemäß § 30a Abs. 3 
MSchG; Löschung bzw. Unwirksamerklärung von Verbandsmarken gemäß § 66 MSchG; Nachträgliche 
Feststellung der Ungültigkeit von Marken gemäß § 69a MSchG 

6. Verfahren über Anträge betreffend Muster: Nichtigerklärung von Mustern; Aberkennung von Mustern; 
Anerkennung des Muster-Vorbenützerrechts; Nennung als Schöpfer des Musters gemäß § 8 Abs. 4 
MuSchG; Feststellungsanträge bei Mustern 

7. Verfahren über Anträge betreffend Sortenschutz: Nichtigerklärung und behördliche Übertragung von 
Sortenschutzrechten gemäß § 15 Sortenschutzgesetz 2001 

 
 
Mitglieder: 
Zu Mitgliedern der  Nichtigkeitsabteilung werden berufen: 
Alle Mitglieder des Patentamtes. 
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Gruppe Recht & Support 
 
 

Leiterin:  

prov. Vizepräsidentin Recht & Support (VPr-RS) 1 

Mag.Dr.phil. Andrea SCHEICHL MAS, Tel.DW 216 
 
 
Stellvertreter des Leiters:  

Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ, Tel.DW 181 

Mit folgenden eigenständig wahrzunehmenden Aufgaben betraut: 
• Optimierung der Ablauforganisation, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Umsetzung 

der Flexibilisierungsklausel sowie der Kosten- und Leistungsrechnung  
• Planung und leitende Durchführung der Haushaltsgebarung im Rahmen der Flexibilisierungs-

klausel 
• Vertretung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz im Haushalts- und Finanz-

ausschuss des HABM sowie im Pensionsreservefonds der EPO 
• Verantwortliche Erstellung der Berichte für den Controlling-Beirat beim BMVIT in Vollziehung der 

Flexibilisierungsverordnung 
 

 
Sekretariat Gruppe Recht & Support: 
 

Assistenz insbesondere bei Aufgaben des Gruppenleiters sowie des Stellvertreters des 
Gruppenleiters bei der von diesem wahrzunehmenden Aufgaben 
 

 
VB(v2) Silvia BINDER, Tel.DW 116  
(Doppelzuteilung Bereich Personal- und Organisationsmanagement) 
 
VB(v2) Matthias HUBER, Tel.DW 258 
(Doppelzuteilung Abteilung IB) 

• mit der Wahrnehmung von Dienstreiseangelegenheiten betraut 
 
 

       
 
 
 

 
Mitwirkung bei IT-Supportaufgaben: 
 
VB(ADV SV) Grigor MOSSESSIAN- KHACHATOURPOUR, Tel.DW 285 
   
VB(ADV SV) Heribert SIMONI, Tel.DW 278 
 
 
 
 
                                                      
1 Mit der Dienst- und Fachaufsicht über die Vorsitzenden der Rechtsmittelabteilung betraut. 
 



 

Geschäftsverteilung ÖPA                                     gültig ab 1.7.2010 

10 
 
 

Support 
 

Abteilung Zentrale Dienste - ZD 
 
Vorstand:  
Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ, Tel.DW 181 
 
Stellvertreter des Vorstandes:  
Hofrat Mag.iur. Wilfried KYSELKA, Tel.DW 245  
 
 
Bereich Personal- und Organisationsmanagement  

1. Personalmanagement 
2. Personalbewirtschaftung einschließlich rechtlicher Aspekte des Angestellten- und Werkvertrags-

rechts  
3. Koordination der Leistungsbeziehungen zwischen Hoheitsverwaltung und serv.ip  
4. Organisationsentwicklung 
5. Vorbereitung der Verordnungen des Präsidenten einschließlich Geschäftsverteilung sowie nähere 

Regelung des Dienstbetriebes  
6. Stellenplan inkl. Personalcontrolling  
7. Zusammenarbeit mit externen bzw. internationalen Organisationen im Personalbereich 
8. Amts-, Organ- und Dienstnehmerhaftung 
9. Koordination der Beantwortung von parlamentarischen und sonstigen Anfragen sowie 

Angelegenheiten der Volksanwaltschaft 
10. Allgemeine Rechtsangelegenheiten sowie Datenschutzangelegenheiten 
11. Rechtskundige Mitwirkung in Angelegenheiten des Wirtschaftswesens 
12. Controlling und Interne Revision 
13. Verbindungsdienst zum Rechnungshof 

 
Hofrätin Brigitta SEDY, Tel.DW 182  

• Mit der selbständigen Wahrnehmung folgender Angelegenheiten betraut: 
1. Bedienstetenschutz 
2. Gebührenstundungen nach dem Patentamtsgebührengesetz und  

Vertreterbeiordnungen nach dem Patentanwaltsgesetz 
 
VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183 
(Doppelzuteilung Rechtsabteilung Österreichische Marken) 
 
VB(v1) Mag.iur. Silvie FRÖCH, Tel.DW 162 (WDZ 32,5 %) 
  
Amtsdirektorin Regierungsrätin Irmgard LEBERL, Tel.DW 159 
 
VB(v2) Silvia BINDER, Tel.DW 116  
(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support) 

• mit den Angelegenheiten der Grundausbildung betraut 
 
VB(v3) Andrea KONRAD, Tel.DW 115 (90 % teilbeschäftigt) 
 
 
Bereich Personalentwicklung  

1. Grundausbildung 
2. Personalentwicklung und Weiterbildung; Entwicklung und Umsetzung eines HR-Konzeptes 
3. Betriebliches Vorschlagswesen 
 

Bereichsverantwortliche: 
VB(v1) Mag.rer.nat. Petra GATTINGER, Tel.DW 722 

• gemäß § 5 ÖPA-Grundausbildungsverordnung 
Ausbildungsleiterin für die Grundausbildung 
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Bereich Personaladministration und Allgemeine Präsidialangelegenheiten  

1. Sämtliche Personalangelegenheiten von Beamten, Vertragsbediensteten, Verwaltungs- 
praktikantInnen und Lehrlingen von der Begründung bis zur Beendigung des Dienst- 
verhältnisses  

2. Angelegenheiten des Dienstrechts gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
3. Angelegenheiten der Besoldung 
4. Angelegenheiten interner und externer Kommissionen (insbesondere auch gemäß 
      Patentanwaltsgesetz) 
5. Administrative und organisatorische Belange des OPMS (Obersten Patent- und Markensenat) 

 
Bereichsverantwortlicher: 
Hofrat Mag.iur. Wilfried KYSELKA, Tel.DW 245  

 
Stellvertreterin des Bereichsverantwortlichen: 
Amtsdirektorin Regierungsrätin Irmgard LEBERL, Tel.DW 159 
 
VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183 
(Doppelzuteilung Rechtsabteilung Österreichische Marken) 
 
Fachoberinspektorin Margarita POBENBERGER, Tel.DW  260 (70 % WDZ) 
 
VB(v2) Julia CSANDL, Tel.DW 179 
 
Fachoberinspektorin Monika HUTECEK, Tel.DW  211 (1/2 WDZ) 
 
VB(v3) Ilse WAISMAYER, Tel.DW 360 (50 % teilbeschäftigt) 
 
 
 
 
Bereich Finanzmanagement 

1. Haushaltsangelegenheiten einschließlich Jahres- und Monatsvoranschläge, Rechnungsabschluss 
und Verwaltung der Sachkredite  

2. Gebührenkontrolle (Verbuchung und Kontrolle von Verfahrens- und Schutzdauergebühren,  
insbesondere zur Aufrechterhaltung von gewerblichen Schutzrechten) 

3. Mitwirkung am Gebarungsvollzug 
4. Kosten- und Leistungsrechnung  

 
Leiterin: 
Amtsdirektorin Annette KARTNALLER, Tel.DW 172 

VB(v2) Silvia HORVATH, Tel.DW 161 

Fachoberinspektorin Christine AMSTÖTTER, Tel.DW 173 

Fachoberinspektor Gerhard GRIM, Tel.DW 169 

Fachoberinspektor Josef KOCH, Tel.DW 194 
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Bereich Wirtschaftsmanagement    

1. Beschaffungswesen 
2. Hausverwaltung 
3. Verwaltung des Inventars und der Materialien (Wirtschaftsstelle) 
4. Mitwirkung am Gebarungsvollzug, insbesondere in Koordinierung mit Finanzmanagement 
   

 

Bereichsverantwortlicher: 
Fachoberinspektor Christian ADAMCZYK, Tel.DW 470 
 
Stellvertreterin des Bereichsverantwortlichen: 
VB(v3) Waltraud WOHLMUTH, Tel.DW 427 
 
Fachoberinspektor Heribert MELCHER, Tel.DW 431  

• Mit den Angelegenheiten Helpdesk und Desktopmanagement  betraut 
 
VB(v4) Stefanie OSTERBAUER, Tel.DW 425 
 
 
Präsidialkanzlei (PKZL) 

1. Kanzleimäßige Behandlung der Präsidialakten  
2. Kanzleimäßige Behandlung der Akten des Obersten Patent- und Markensenates  

(Kanzlei des Obersten Patent- und Markensenates) 
 
Leiterin:  
Fachoberinspektorin Elisabeth GRUBER, Tel.DW 165  
 
Stellvertreterin der Leiterin: 
VB(v3) Elfriede BOUSSKA, Tel.DW 164  
 
zugeteilt: 
Lehrling Sabrina POSCHALKO, Tel.DW 195  
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Verwaltungsstellendirektion – VSD 

 
Leiter:  
Fachoberinspektor Peter HRNCIR, Tel.DW 262 
 
Stellvertreterin des Leiters:  
Fachoberinspektorin Gabriela THEIL, Tel.DW 562 

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut: 
• Ausstellung von Prioritätsbelegen, Amtsbestätigungen, Rechtskraftbestätigungen,  

amtlichen Abschriften, Beglaubigungen  
• Leistungskontrolle von externen Leistungserbringern, insbesondere im Bereich  

der Innenreinigung und Bewachung 
 

Steuerung des Kanzleibetriebes der Verwaltungsstellen Datenerfassung und Aktenkoordination (DATAKO) 
und der Kanzlei der Rechtsmittelabteilung und der Nichtigkeitsabteilung (KRNA); 
Ausbildungsleiter für Lehrlinge des ÖPA (Verwaltungsassistenten); 
Ausstellung von Prioritätsbelegen, Amtsbestätigungen, Rechtskraftbestätigungen, amtlichen Abschriften, 
Beglaubigungen;  
Planung, Weiterentwicklung, Betrieb sowie Steuerung der technischen und budgetären Ressourcen  
betreffend Kommunikationstechnik (KT) im ÖPA (Festnetz- und Mobiltelefon, Fax); 
Leistungsabnahme und Koordination der Tätigkeit der externen Schreibkräfte sowie des Bereiches 
Dokumentenscanning;  
Leitung, Steuerung sowie Leistungskontrolle von externen Leistungserbringern, insbesondere im Bereich 
der Innenreinigung und Bewachung; 
Planung und Abwicklung von protokollarischen Anlässen und Beschaffung der dafür notwendigen 
Verbrauchsgüter.  
 
VB(v3) Elisabeth HOLLAUS, Tel.DW 289   

VB(v4) Anneliese GANZWOHL, Tel.DW 451 

VB(v4) Valeria BEDÖ, Tel.DW 443 

VB(v4) Melitta SMESOVSKY, Tel.DW 143 (Telefonzentrale) 

VB(v4) Wolfgang BAUER, Tel.DW 267 

Lehrling Nadja PEROVIC, Tel.DW 249 (Lehrlingszimmer) 

Lehrling Sabrina POSCHALKO, Tel.DW 195 (PKZL zugeteilt) 

Lehrling Daniela ARNHOF, Tel.DW 262 

Lehrling Alexander DWORSCHAK, Tel.DW 262 

 

Kanzlei der Rechtsmittelabteilung und der  
Nichtigkeitsabteilung - KRNA 
 
Erfassung und Verarbeitung aller Daten und Eingaben zu Verfahren vor der Rechtsmittel- und der Nichtig-
keitsabteilung; 
kanzleimäßige Behandlung der Akten der Rechtsmittel- und der Nichtigkeitsabteilung einschließlich diesbe-
züglicher Auskunftserteilung (intern und extern) sowie Akteneinsichten und Überwachung des Aktenlaufes 
und von Fristen; 
Erstellen von Statistiken; 
Unterstützung der Vorsitzenden bei der Terminkoordination für Verhandlungen und Sitzungen; 
Vorbereitung von einfachen Erledigungsentwürfen; 
Mitwirkung bei der Verrechnung und Erfassung der Schriftengebühren  
 

Fachoberinspektor Christian HAAS, Tel.DW 269  

VB(v3) Elisabeth GAVRILOVIC, Tel.DW 436 
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Datenerfassung und Aktenkoordination - DATAKO 
 
Erfassung und Verarbeitung von Daten des Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster- und Markenwe-
sens; 
kanzleimäßige Behandlung der nationalen und europäischen Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, 
Recherchen- und Markenakten, einschließlich diesbezüglicher interner Auskunftserteilung, sofern nicht die 
Zuständigkeit einer anderen Organisationseinheit gegeben ist;  
Überwachung des Aktenlaufes sowie von Fristen;  
Erstellung und Erfassung von Veröffentlichungs- und Erteilungsdaten, insbesondere auch betreffend Patent-
blatt und Gebrauchsmusterblatt; 
Mitwirkung bei der Verrechnung und Erfassung der Schriftengebühren.  
 

Bereichsverantwortliche: 
Fachoberinspektorin Irene HUBER, Tel.DW 281 
 
Stellvertreterin der Bereichsverantwortlichen:  
Fachinspektorin Helga SUTRICH, Tel.DW 591 
 
Fachinspektorin Michaela OCHS, Tel.DW 589 

VB(v3) Doris GIEFING, Tel.DW 592 (60% teilbeschäftigt) 

VB(v3) Josef BISCHOF, Tel.DW 279 

VB(v3) Ingrid ZIEGLER, Tel.DW 590 

VB(v4) Bettina VOLLMANN, Tel.DW 283 

VB(v4) Isabella BERTALAN, Tel.DW 268 
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Abteilung Internationale Beziehungen - IB 
 

1. Angelegenheiten der Harmonisierung des Binnenmarktes auf dem Gebiet des Erfindungswe-
sens 

2. Koordination aller Patentharmonisierungsvorhaben (EU, EPÜ, WIPO)  
3. Angelegenheiten der Europäischen Patentorganisation (EPO 
4. Angelegenheiten des Aufbaus eines europäischen Recherchennetzwerks (EU/EPÜ) 
5. Angelegenheiten des Patentzusammenarbeitsvertrages (PCT) und der PCT-Union, insbesonde-

re strategischer Art, soweit nicht der fachtechnische Bereich zuständig ist 
6. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der im Rahmen der WIPO eingerichteten Ständigen 

Ausschüsse auf dem Gebiet des Patentwesens 
7. Koordination der Zusammenarbeit mit nationalen Patentämtern und sonstigen nationalen, inter-

nationalen und zwischenstaatlichen Behörden im Bereich des Erfindungswesens sowie der Pa-
tentharmonisierung, einschließlich strategische Angelegenheiten des „Patent Prosecution High-
way“ (PPH) 

8. Zusammenfassende Behandlung und Koordination aller Recherchenangelegenheiten, soweit sie 
nicht den Bereich Fachtechnik betreffen 

9. Protokollangelegenheiten 
10. Trainingskurse für Entwicklungsländer 
11. Koordination der administrativen Erfassung von internationalen und nationalen Vorhaben des 

Patentamtes  
 

 

Vorstand: 
Hofrat Dr.phil. Johannes WERNER, Tel.DW 537 

Zur eigenständigen Bearbeitung folgender Angelegenheiten ermächtigt: 
• eigenständige Betreuung aller Gremien zur Harmonisierung der Patentierung von Software und 

sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Agenden 
 
Stellvertreterin des Vorstandes: 
VB(v1) Mag.iur. Elisabeth LAGER-SÜSS, Tel.DW 231 

• Mit den Angelegenheiten der Europäischen Patentorganisation (EPO) betraut  
• Mitwirkung an der Vertretung Österreichs im Verwaltungsrat sowie im Haushalts- und 

Finanzausschuss der EPO 
 
Mag.Dr.iur. Richard Flammer (KU) 
 
Oberrätin Mag.pharm.Dr.rer.nat. Maria KRENN, Tel.DW 435 
(Doppelzuteilung TA 4A) 

• Mit der selbständigen Wahrnehmung der EU-rechtlichen Komponenten und der nationalen 
Aspekte der Biotechnologie-Richtlinie betraut 

 
VB(v1) Dipl.-Ing. Christian KÖGL, Tel.DW 440 
(Doppelzuteilung TA 3A) 

Zur eigenständigen Bearbeitung folgender Angelegenheiten ermächtigt: 
1. Eigenständige Leitung des EPN-Projektes discover.IP und Koordination mit den 

 Vertragspartnern Austria Wirtschaftsservice (aws) und dem EPA  
2. Trainings-Kontaktperson der Europäischen Patentakademie 

 
VB(v1) Mag.iur. Ines KAINZ, Tel.DW 229 

•  Rechtskundiges Mitglied 
 
VB(v3) Elisabeth APFALTER (MKU) 
 
VB(v2) Matthias HUBER, Tel.DW 258 
(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support) 
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Abteilung Bibliothek und Dokumentation – BD 
 
 

 
1. Planung, Koordination und Kontrolle aller bibliotheksdokumentarischen Informations- 

und Auskunftsdienste  nach modernen Managementkriterien  
2. Koordination der europäischen Patentinformationszentren (PATLIB Zentren) in Öster-

reich 
3. Zusammenarbeit mit externen bzw. internationalen Organisationen im Bereich Biblio-

thek und Dokumentation 
4. Koordination der amtlichen Publikationen des Österreichischen Patentamtes im Bereich 

Erfindungsschutz  
 

 
 
Vorständin und Direktorin der Bibliothek  
Hofrätin Dr.phil. Ingrid WEIDINGER, Tel.DW 140 
 
Stellvertreter der Vorständin:  
Amtsdirektor Wilhelm KORINEK, Tel.DW 583 

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut: 
• Kontrolle und Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der Rechnungen der 

Bibliothek gemäß der Bestimmungen des BHV 
• Formal- und Sacherschließung von Zeitschriften und Monographien (RAK/WB) 
• Katalogisierung des Bibliothekbestandes (Zeitschriften und Monographien) 

 
Amtsdirektorin Margit RAUSCH, Tel.DW 137 
 
Fachoberinspektor Walter AMSTÖTTER, Tel.DW 155 (Leiter des Lesesaals) 
 
Fachinspektorin Maria STEPANEK-MÜLLNER, Tel.DW 156 
(Doppelzuteilung Stabsstelle Technik) 
 
VB(v3) Karl MOHL, Tel.DW 153 (Stellvertreter des Leiters des Lesesaals) 
 
VB(v3) Anita WUNDERER, Tel.DW 284 (75 % teilbeschäftigt) 
 
VB(v3) Roland ZACH (dzg. zum BKA) 
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Recht 
 

Rechtsabteilung Patent und Muster - RPM 
 
1. Vollziehung des Patentgesetzes, des Patentverträge-Einführungsgesetzes, des Schutzzertifikatsgeset-

zes, des Gebrauchsmustergesetzes, des Halbleiterschutzgesetzes, des Musterschutzgesetzes, der Ver-
ordnung (EG) über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und des Abkommens von Locarno zur Errich-
tung einer internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle, soweit hiefür gesetzlich ei-
ne Rechtsabteilung zuständig ist 

2. Mitwirkung an Tätigkeiten des Österreichischen Patentamtes in Angelegenheiten des Patent-
Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die Funktion des Patentamtes als PCT-
Receiving Office und Internationale Behörde. 

3. Nationale Aspekte von Änderungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sowie Mitwirkung 
in Angelegenheiten des Ausschusses „Patentrecht“ der Europäischen Patentorganisation. 

4. Wahrnehmung strategisch koordinativer Tätigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, insbeson-
dere auf folgenden Gebieten:   

a. Innerstaatliche allgemeine, besondere und legistische Angelegenheiten des Patentwesens, des 
Schutzzertifikatswesens, des Gebrauchsmusterwesens, des Halbleiterschutzwesens, des Mus-
terwesens und des Patentanwaltswesens 

b. Zwischenstaatliche bilaterale rechtliche Angelegenheiten des Musterwesens, Vorbereitung der 
Ratifikation des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster 
oder Modelle 

c. Angelegenheiten des Abkommens von Locarno zur Errichtung einer internationalen Klassifikati-
on für gewerbliche Muster und Modelle 

d. Mitwirkung an der Vorbereitung sowie innerstaatliche Umsetzung multilateraler Verträge sowie 
sonstiger internationaler Rechtsvorhaben in den Bereichen Patentwesen (einschließlich des Ge-
bietes des geplanten Gemeinschaftspatents), Schutzzertifikatswesen, Gebrauchsmusterwesen, 
Halbleiterschutzwesen, Musterwesen und Patentanwaltswesen 

e. Vertretung des Österreichischen Patentamtes als nationale Musterbehörde im Rahmen der Ver-
bindungstreffen zwischen dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) (HABM) und Sachverständigen der nationalen Ämter 

f. Begutachtung von Fremdlegistik 
g. Mitwirkung an der Erarbeitung sowie Übermittlung von Stellungnahmen zu EuGH-

Vorabentscheidungsersuchen betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes; Kompi-
lierung und Evaluierung der einschlägigen Judikatur des EuGH, des HABM sowie der in- und 
ausländischen Höchstgerichte, Berücksichtigung und allfällige Umsetzung dieser Judikatur im 
Rahmen der in den Zuständigkeitsbereich der Rechtsabteilung Patent und Muster fallenden Ver-
fahren 

5. Angelegenheiten der Patentanwälte und deren Berufsvertretung2 
6. Erfassung und Verarbeitung von Daten, die Musteranmeldungen und geschützte Muster nach dem 

MuSchG betreffen, einschließlich der Überwachung des Aktenlaufes; kanzleimäßige Behandlung von 
Musterakten; Führung des Musterregisters gemäß §§ 18, 21 und 22 MuSchG; Lagerung der erledigten 
Geschäftsstücke in Musterangelegenheiten 

7. Verfahren betreffend die Berechtigung zur berufsmäßigen Parteienvertretung 
o von inländischen Patentanwälten und Notaren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 

(Marken, Muster und Modelle) sowie 
o von Patentanwälten, Rechtsanwälten und Notaren mit Sitz im EWR außerhalb Österreichs im Falle 

der vorübergehenden Vertretung vor dem Österreichischen Patentamt 
 
Vorstand:  
Hofrat Mag.Dr.iur. Robert CIZA, Tel.DW 236  
 
Rechtskundige Mitglieder: 
Stellvertreterin des Vorstandes:  
Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG, Tel.DW 263  

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut: 
• Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung in den Vollziehungsaufgaben  
 der Punkte 1 und 6  

 

                                                      
2 Die Ausübung der Aufsicht über die Patentanwaltskammer ist dem Präsidenten vorbehalten 
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Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang RIEDEL, Tel.DW 259 
 
Oberrat Mag.iur. Christoph ZEILER, Tel.DW 256 
 
VB(v1) Mag.iur. Alexander SVETLY, Tel.DW 232 
 
zugeteilt: 
Amtsrätin Eva MÜHLBAUER, Tel.DW 233 
 
Fachoberinspektor Karl ÖRY, Tel.DW 293  
 
Fachoberinspektorin Christine KNAUER, Tel.DW 239 
 
Fachoberinspektorin Angelika BRAMBERGER, Tel.DW 117 
 
VB(v4) Roland COLLESELLI, Tel.DW 255 
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Rechtsabteilung Österreichische Marken – RÖM 
 
 
1. Vollziehung  

a. des Markenschutzgesetzes, einschließlich der Prüfung und Abwicklung von Widersprüchen Dritter 
gegen die Registrierung nationaler Marken 

b. der Verordnung (EG) Nr. 207/2009  über die Gemeinschaftsmarke 
c. der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken 

nach dem Abkommen von Nizza, 
d. der Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken nach dem Wiener Abkommen, 
e. der Verordnung (EWG) Nr. 510/2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbe-

zeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel  
 sowie der damit in Zusammenhang stehenden Rechtsvorschriften. 
2. Wahrnehmung strategisch koordinativer Tätigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums bzw. in-

nerstaatliche Umsetzung multilateraler Verträge sowie sonstiger internationaler Rechtsvorhaben auf fol-
genden Gebieten: 
a. Innerstaatliche allgemeine, besondere und legistische Angelegenheiten des Markenwesens, des   

Unternehmenskennzeichenwesens, des Schutzes geographischer Angaben und Ursprungsbezeich-
nungen im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 510/2006, dies insbesondere im Hinblick auf die Ver-
tretung Österreichs im Ständigen Ausschuss für geographische Angaben und Ursprungsbezeich-
nungen und die Erhebung von Einsprüchen im Namen der Republik Österreich, sowie der Produktpi-
raterie  

b. Zwischenstaatliche bilaterale rechtliche Angelegenheiten des Markenwesens  
c. Angelegenheiten des Abkommens von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und 

Dienstleistungen für die Eintragung von Marken  
d. Angelegenheiten des Wiener Abkommens über die Errichtung einer Internationalen Klassifikation 

der Bildbestandteile von Marken 
3. Vertretung des Österreichischen Patentamtes als nationale Markenbehörde im Rahmen der Verbin-

dungstreffen zwischen dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) 
(HABM) und Sachverständigen der nationalen Ämter 

4. Kompilierung, Evaluierung und allfällige Umsetzung der einschlägigen Judikatur  
a. des EuGH, 
b. des HABM sowie  
c. der in- und ausländischen Höchstgerichte  

5. Mitwirkung an der Erarbeitung sowie Übermittlung von Stellungnahmen zu EuGH-
Vorabentscheidungsersuchen betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes 

6. Angelegenheiten des Markenregisters 
  

 
Vorstand:  
Hofrat Mag.Dr.iur. Markus STANGL, Tel.DW 234  
 
Rechtskundige Mitglieder: 
Stellvertreter des Vorstandes:  
Oberrat Mag.Dr.iur. Martin NEWERKLA, Tel.DW 261  

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut: 
• Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei den Vollziehungsaufgaben  
 nach Punkt 1 a.-d. 

 
Hofrat Ing.Mag.iur. Johann WIPLINGER, Tel.DW 554 
 
Oberrat Mag.iur. Klaus FÖRSTER, Tel.DW 193 
 
VB(v1) Mag.Dr.iur. Ljiljana PANTOVIC, Tel.DW 349  
 
VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183 
(Doppelzuteilung Abteilung ZD) 
 
VB(v1) Mag.iur. Gudrun JEITLER, Tel.DW 166 
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zugeteilt: 
Amtsdirektor Karl BÖHM, Tel.DW 277 
 
Amtsdirektor Rudolf TIROCH, Tel.DW 273 
 
Amtsdirektor Georg KOCH, Tel.DW  296 
 
Amtsdirektorin Gabriele GÖSSINGER, Tel.DW 382 (1/2 WDZ) 
 
VB(v2) Brigitte PESTI, Tel.DW 272 
 
VB(v2) Gabriele STRENN, Tel.DW 274 
 
VB(v2) Beate STIX, Tel.DW 456 
 

  
 
 
Markenregister (MARKR) 
Führung des Registers der nationalen Marken gemäß § 16 Abs.1 und § 17 MSchG;  
Lagerung der erledigten Geschäftsstücke betreffend nationale Markenanmeldungen und  
Markenregistrierungen sowie betreffend das nationale Verfahren im Zusammenhang mit 
Herkunftsangaben 
 

Leiter:  
Fachoberinspektor Josef UNGER, Tel.DW 264  

Stellvertreterin des Leiters: 
Fachinspektorin Leopoldine SCHNEIDER, Tel.DW 266 

Fachinspektorin Martina HARTMANN, Tel.DW 501 

VB(v3) Josefa GOLLHOFER, Tel.DW 295 

VB(v3) Gerhard SCHARMER, Tel.DW 546 

VB(v4) Gerhard VOLLMANN, Tel.DW 265 
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Rechtsabteilung Internationales Markenwesen - RIM 
 
1. Angelegenheiten der Harmonisierung des Binnenmarktes auf dem Gebiet des Marken- und  

Musterwesens; Koordinierung von Stellungnahmen zu EuGH-Vorabentscheidungsersuchen  
betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes 

2. Leitende Koordination und zusammenfassende Behandlung themenübergreifender internationaler  
Vorhaben einschließlich EU-Vorhaben im Marken- und Musterwesen, insbesondere im Zusammen- 
hang mit EU-Harmonisierungsvorhaben sowie multilateralen Verträgen im Rahmen der WIPO  
und/oder der WTO (TRIPS) 

3. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungsorgane des Harmonisierungsamtes für 
den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), näml. des Verwaltungsrates und des Haushalts-
ausschusses 

4. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungsorgane der WIPO bzw. ihrer Unionen  
sowie der im Rahmen der WIPO eingerichteten Ständigen Ausschüsse für Marken- und Musterrecht  
und Schutz geographischer Angaben (SCT); Vorbereitung und Verhandlung von multilateralen  
Verträgen im Rahmen der WIPO sowie von Verträgen mit anderen Zentralbehörden des  
gewerblichen Rechtsschutzes einschließlich des diesbezüglichen Verkehrs mit den österreichischen  
Vertretungsbehörden, sofern hiefür keine abweichende Zuständigkeit gegeben ist; 

5. internationale und zwischenstaatliche Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, soferne  
hiefür keine abweichende Zuständigkeit gegeben ist, insbesondere Angelegenheiten der WTO  
(TRIPS) und der OECD, sowie diesbezüglicher Verkehr mit den österreichischen Vertretungsbehörden; 

6. Koordination der Zusammenarbeit mit der WIPO sowie allgemeine Angelegenheiten dieser Zusammenar-
beit, soweit sie nicht in die Kompetenz einer anderen Abteilung fallen 

7. Vollziehung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA) und  
    des Protokolls zum MMA (MMP) sowie der anwendbaren Bestimmungen des Markenschutz- 
    gesetzes (MSchG), insbes. 

o kanzleimäßige Behandlung der Akten zum MMA/MMP, einschl. Überwachung des Aktenlaufs 
und von Fristen 

o Bearbeitung von Anträgen im Zusammenhang mit internationalen Markenregistrierungen in Aus-
übung der Funktion der „Ursprungsbehörde“ 

o Gesetzmäßigkeitsprüfung internationaler Marken mit Schutzbeanspruchnung für Österreich (§§ 2 
und 20 MSchG) 

o Prüfung und Abwicklung von Widersprüchen gegen den Schutzzulassung internationaler Marken 
(§§29a ff. MSchG). 

 
Vorstand:  
Hofrat Mag.iur. Robert ULLRICH, Tel.DW 276 
 
Rechtskundige Mitglieder: 
Stellvertreterin des Vorstandes:  
VB(v1) Mag.iur. Susanna KERNTHALER, Tel.DW 503 (50 % teilbeschäftigt)   

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut: 
• Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei den Vollziehungsaufgaben nach Pkt. 7   

 
VB(v1) Mag.Dr.iur. Gabriele JAGETSBERGER, Tel.DW 218 (75 % teilbeschäftigt) 
 
VB(v1) Mag.Dr.iur. Tanja WALCHER, Tel.DW 299  
 
VB(v1) Mag.iur. Mag.(FH) Walter LEDERMÜLLER, Tel.DW 180 
 
VB(v1) Mag.iur. Karoline EDER, Tel.DW 222 
 
zugeteilt: 
VB(v1) Mag.iur. Young-Su KIM, Tel.DW 377 
 
Amtsdirektorin Regierungsrätin Sylvie RAUBAL, Tel.DW 286 
 
VB(v2) Eva DERSCH, Tel. DW 185 (1/2 WDZ) 
 
VB(v2) Natascha RINALDA, Tel.DW  292 
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Kanzlei für internationale Marken (KIMA) 
 
VB(v3) Edith JAUK, Tel.DW 287  
 
Fachinspektor Reinhold WALLISHAUSER, Tel.DW 581 
 
VB(v3) Verena SOMMER, Tel.DW 581 
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Gruppe Technik 
 

 
Leiter:  

Vizepräsident Technik (VPr-T) 

Dr.phil. Dietmar TRATTNER, Tel.DW 446 
 
 
Sekretariat Gruppe Technik: 
 
VB(v3) Katharina MOOS, Tel.DW 549 
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Stabsstelle Technik und PCT – ST/PCT 
 
 
 
Vorständin: 3 
Hofrätin Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER, Tel.DW 447  
 
Stellvertreter der Vorständin – Bereich Stabsstelle Technik:  
Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY, Tel.DW 372 
 
Stellvertreter der Vorständin – Bereich PCT:  
Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135   
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 4A) 
 
 
Bereich Stabsstelle Technik - ST 
 

1. Unterstützung des fachtechnischen Vizepräsidenten bei koordinativen und administrativen Aufgaben 
- Termincontrolling im fachtechnischen Bereich 
- Angelegenheiten der Prüf- und Recherchenrichtlinien für den gesamten fachtechnischen Be-

reich (u.a. gemäß § 99 Abs.6 PatG) 
- Administrative Angelegenheiten des Qualitätsmanagements für den gesamten fachtechni-

schen Bereich (Unterstützung des Qualitätsmanagement-Boards) 
- Technischer Auskunftsdienst 

2. Management der Aufgabenverteilung in der Gruppe Technik 
3. flächendeckende Umsetzung des Qualitätsmanagements im gesamten technischen Bereich  

(Hoheitsverwaltung und serv.ip) 
4. Organisationsbegleitung und Produktentwicklung  
5. Umsetzung von Patentrechtsnovellen im technischen Bereich 
6. Aufbau von Controlling-Tools im technischen Bereich 
7. Planung und Organisation des bereichsübergreifenden Prozessmanagements im gesamten fach-

technischen Bereich; 
- Angelegenheiten der Formalprüfung sowie fachspezifische Zuweisung der Geschäftsstücke 

im gesamten fachtechnischen Bereich (Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen sowie 
Recherchen- und Gutachtenanträge) an die zuständigen Technischen Abteilungen 

- Allgemeine und spezielle Angelegenheiten der Patentklassifikation einschließlich Klassifizie-
rung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen sowie Recherchen- und Gutachten- 
anträgen für den gesamten fachtechnischen Bereich 

8. Gruppenspezifische IT-Angelegenheiten 
9. Angelegenheiten des Patentregisters 
10. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegen-   

  heiten der Recherchen- und Gutachtenerstellung 
11. Angelegenheiten des „Permanent Committee on Harmonisation of Search Activities (PCHSA)“ in 
  Zusammenarbeit mit der Abteilung IB 
12. Angelegenheiten des Patent-Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die 
  Funktion des Österreichischen Patentamtes als PCT – Receiving Office und des Österreichischen 
  Patentamtes als Internationale Behörde 
13. Administration und Koordination der Supplementary International Searches im Rahmen des PCT 
14. Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung, inklusive der „Harmonisation Files“ im 
  Rahmen des PCHSA 

 
Bereichsverantwortlicher:  
Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY, Tel.DW 372 

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut: 
� Koordination des Technischen Auskunftsdienstes 
� Koordination des Qualitätsprojektteams „Richtlinien“ 
� Umsetzung des Qualitätsmanagements im gesamten technischen Bereich (HV und serv.ip) 

                                                      
3 Gemäß § 5 GO-ÖPA mit der Stellvertretung des Leiters der Gruppe Technik im Umfang der Gruppen- 
  leitung betraut. 
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Bereich PCT - PCT 
 

1. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentämtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegen-
heiten der Recherchen- und Gutachtenerstellung 

2. Angelegenheiten des „Permanent Committee on Harmonisation of Search Activities (PCHSA)“ in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung IB 

3. Angelegenheiten des Patent-Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die 
Funktion des Österreichischen Patentamtes als PCT – Receiving Office und des Österreichischen 
Patentamtes als Internationale Behörde 

4. Administration und Koordination der Supplementary International Searches im Rahmen des PCT 
5. Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung, inklusive der „Harmonisation Files“ im 

Rahmen des PCHSA 
 

 
Bereichsverantwortlicher: 
Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135   
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 4A) 

Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut: 
� Angelegenheiten des PCT im Hinblick auf die Administration der Einleitungen nationaler Phasen 
� Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung im Hinblick auf ICSEI Recherchen 

 
 
Mitarbeiter/innen ST/PCT:  

 
VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574 
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 3A) 
 
VB(v1) Dipl.-Ing.Dr. techn. Martin KRACKER, Tel.DW 373 

� Mit der eigenständigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut: 
� Entwicklung und Aufbau verschiedener statistischer Tools zur Qualitätsmessung von  
      Recherchenergebnissen des gesamten technischen Bereichs (HV und serv.ip) 
� Entwicklung auf Aufbau von Tools zur Bewertung von Schutzrechten 
� Entwicklung von Controlling- und Managementtools für Recherchen des gesamten  
      technischen Bereichs (HV und serv.ip) 
� Recherchenspezifische IT Angelegenheiten der Gruppe Technik 
� Vertretung des ÖPA im Normungsinstitut bei der Entwicklung einer Norm zum Thema 
      Innovationsmanagement  
 

Hofrätin Dipl.-Ing. Christine BRÄUER, Tel.DW 338 (1/2 WDZ) 
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 1B) 
 
VB(v1) Dipl.-Ing. Peter WALTER, Tel.DW 569 
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 3A) 
 
Beamter Ing. Peter RAUSCHER, Tel.DW 530 
 
VB(v2) Mag.art. Hedvig-Cornelia PONGRACZ, Tel.DW  450   
 
VB(v3) Martina PETSCH, Tel.DW. 429   
 
VB(v3) Renate BISCHINGER, Tel.DW  424 
 
Sekretariat: 
Fachinspektorin Maria STEPANEK-MÜLLNER, Tel.DW 156 
(Doppelzuteilung Abteilung BD) 
 
Rechtskundiges Mitglied: 
Hofrätin Mag.Dr.iur. Susanne LANG, Tel.DW 263 
 


